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Immerwährender Kalender für die Reichsversicherung
Der Kalender ist — zweiseitig — auf Pappe gezogen; er gibt bei jedem Tage

jeden Fristablauf an. Der Kalender vermeidet Irrtümer und erspart Zeit

„Er bildet dadurch für die Unfall- und Krankenversicherung ein

praktisches Hilfsmittel für die Fristenberechnung." („Arbeiter-Versorgung.")

Preis 1 Mark zuzüglich 30 Pf. Versandkosten.

Hochs Reichsversicherungsordnung ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Handausgabe mit ausführlichen Erläuterungen und Sachregister. Dritte

durchgesehene Ausgabe. 814 Seiten. Biegsam gebunden 6 Mark.

,,Diese Ausgabe ist sehr geeignet, schnell and zuverlässig über die Be-

Stimmungen des neuen Gesetzes zu unterrichten. .. ¦ Die Aasgabe wird sich also

für den täglichen Gebrauch sehr nützlich erweisen.44 CJlrbeiter-Versorgung")

„Daß die Hoch'sche RVO. in rascher Reihenfolge schon in III. Auflage

herauskommt, ist ein Beweis dafür, wie sehr sie dem Bedürfnis entgegen¬

gekommen ist.. ." („Correspondenzblatt44)

Anlagenband zu Hochs Reichsversicherungsordnung
Übersichtliche, nach den Büchern der RVO. geordnete Sammlung der wichtigen
behördlichen Ausführungsbestimmungen zu allen Büchern der RVO. — Bei

der Fülle der ergangenen Ausführungsbestimmungen flr die Praxis

unentbehrlich. Preis broschiert 3 Mark.

„Das (die besondere Ordnung nach Büchern) ist sehr praktisch, weü aufdiese

Art immer das zusammengehörige Material zusammenkommt ...Zu loben ist auch,

daß auch die älteren Ausführungsverordnungen, soweit sie Gültigkeit behalten,

mit aufgeführt worden sind. Das Bach ist zu empfehlen.44 („Correspondenzblatt.44)
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Pianos in allen Holz- und Stilarten

eigener Fabrik unter günstigsten
«"] Zahlungsbedingungen

Mitglieder erhalten ReBett

Revision
von Apotnekenredinungen sachkundig u.

gewissenhaft. Hlnvt/els auf zu erzielende

Ersparnisse. Preis ca. 1 % der Rechnung.
Anerkennende Empfehlungen. Apotheker
H.Kleeberg, Detmold, Schanze.

offeriert den Mitgliedern des

V. d. B. D. mit 10 Proz. Rabatt

frei In* Haus

Heinrich Burkhardt,
Wlttenauer Mühle

,0ranienburgerstr.i78.

Untere Leser bitten wir,
ihren Bedarf bei den in

unterer Zeitschrift an-

seigenden Firmen, unter

Bexugnahme auf unser

Blatt, zu decken.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse Großschönau

sucht zum möglichst sofortigen Antritt einen

Expedienten
der den Anforderungen der Gruppe IV entspricht.

Anfangsgehalt 1250 Mark. Ausführliche Bewerbungs¬

gesuche mit Angabe der bisherigen Tätigkeit, des Alters

und des Militärverhältnisses bis spätestens 14. Juni 1914

an den Kassenvorstand erbeten.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse Solingen
sucht zum sofortigen Eintritt eine

Hilfskraft.
Bewerber, die in allen Zweigen der Kranken¬

versicherung vorgebildet sind und auch allgemeine
Kenntnis der Sozialversicherung, namentlich der

Invalidenversicherung (die Kasse ist Einzugsstelle
der L.V.A. Rheinprovinz), aufzuweisen haben, bitten wir,
Gesuche mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften bis zum

15. Juni 1914 einzureichen. Das Gehalt beträgt 1700

bis 2900 Mk. Dienstjahre können angerechnet werden.

Bewerbungen sind zu richten an die Allgemeine Ortskranken¬

kasse Solingen.

Solingen, den 18. Mai 1914.

Der Vorstand«

Louis Sabin, Vorsitzender.

Bienenhonig
Garantiert reine Blütenwäre*, ca.

10 Pfd. ia feiner Blechdose, für • M.,
V» Dose für 5 M. franko Nachnahme.

Thüringisches Honigversandhaus
K. B. Ups, Friedrichroda I. Thor.
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Bearbeitet von Geh. Oberregierungsrat Dr. Hoffmann - Berlin,

Vortrag. Rat im preußischen Handelsministerium, und Mitgliedern
des Reichsversieherungsamt und der Reichsversicberungsanstalt
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Erstattungen und Ersatzleistungen der Krankenkassen.
Von Helmut Lehmann, Berlin-Baumschulenweg.

Wenn man unter der Herrschaft des Kranken¬

versicherungsgesetzes Betrachtungen über den

begrifflichen Unterschied von Erstattungen und

Ersatzleistungen und die Art ihrer Erledigung
und Verbuchung angestellt hätte, so wäre man

wahrscheinlich nur einem spöttischen Lächeln be¬

gegnet. Dagegen erfordern solche untergeordneten
Fragen gegenwärtig, solange das neue Recht und

die neuen Yerwaltungsvorschriften noch keine

feststehende Praxis begründet haben, doch eine

klärende Erörterung. DieVorschriften des Bundes¬

rats über Art und Form der Rechnungsführung
der Krankenkassen haben die Verwaltungsarbeit
der Krankenkassen auf eine ganz neue Grund¬

lage gestellt. Die statistischen Nachweise be¬

deuten zum Teil eine außerordentliche Vermehrung
der Arbeiten. Die Vorschriften über die Buch¬

führung selbst sind sehr streng. Leider be¬

schränken sie sich aber gerade bei den Zweifels¬

fällen nur auf Andeutungen, die in der Praxis

verschieden ausgelegt werden. Die meisten Ver¬

schiedenheiten haben sich, soweit bis jetzt zu

ersehen war, über die Auslegung der Begriffe
Erstattungen und Ersatzleistungen und die Ver¬

buchung dieser Vorgänge gezeigt.
Was ist Erstattung, was ist Ersatzleistung?

Sehr viele werden meinen, daß beide Begriffe
sich decken. Die Sprache der RVO. unterscheidet

jedoch zwischen beiden Begriffen; die Bundesrats¬

vorschriften leider nur zum Teil.

Erstattungen sind nach der Sprache der RVO.

solche Zahlungen, die nach dem 2. Buche der

RVO, von einer Krankenkasse oder einem Arbeit¬

geber an eine Krankenkasse — sowie von einer

solchen an einen Arbeitgeber erfolgen. Ersatz¬

leistungen dagegen sind jene Zahlungen, die auf

Grund des 3. Buches der RVO. von einem Arbeit¬

geber, einer Berufsgenossenschaft oder einer

(iemeinde an eine Krankenkasse, oder nach dem

5. Buche der RVO. von einer Krankenkasse an

? inen Träger der Unfall- oder der Invaliden¬

versicherung, sowie an einen Armenverband (Ge¬
meinde) wie auch umgekehrt von einem Träger
<ier Unfall- oder der Invalidenversicherung an

ine Krankenkasse geleistet werden.

Unter den Begriff der Erstattung fallen daher:

rstattung des Wochengeldes nach § 197, Er-

tattung der Leistungen an Mitglieder anderer

Kassen nach § 222, Erstattung der Leistungen
der Kasse an solche Beschäftigten, die auf An¬

trag des Arbeitgebers von der Versicherungs¬
pflicht befreit sind nach § 422 und schließlich

Erstattung von Leistungen des Arbeitgebers an

Mitglieder, die im Auslande erkranken nach § 222.

Ersatzleistungen dagegen sind: Ersatz des

Unfallgeldes (Unfallzuschuß) durch den Arbeit¬

geber oder die Berufsgenossenschaft nach § 576,
Ersatz der Krankenhilfe an nichtVersicherte

Unfallverletzte landwirtschaftlich Beschäftigte
durch die Gemeinde nach § 944, desgleichen Ersatz

der Krankenhilfe an nichtVersicherte Unfall¬

verletzte Seeleute durch die Gemeinde nach

§ 1089. Weiter Ersatz des Sterbegeldes sowie

der Krankenhilfe an Unfallverletzte durch den

Träger der Unfallversicherung nach § 1501, Ersatz

der Kosten für Übertragung des Heilverfahrens

durch die Berufsgenossenschaft nach § 1514, Ersatz

der Kosten für Übertragung des Heilverfahrens

durch den Träger der Invaliden- und Hinter¬

bliebenenversicherung nach § 1519 und endlich

Ersatz der von dem Träger der Unfallversicherung
geleisteten Krankenhilfe durch die Krankenkasse

nach § 1513, desgleichen Ersatz des von dem

Träger der Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung geleisteten Heilverfahrens durch die

Krankenkasse nach § 1518, Ersatz der von dem

Armenverband (Gemeinde) geleisteten Unter¬

stützung an Hilfsbedürftige durch die Kranken¬

kasse nach § 1532.

Die Leistungen, die zu erstatten oder zu

ersetzen sind, zerfallen danach in zwei Gruppen:
Leistungen Dritter, die sich auf ein Versicherungs¬
verhältnis bei der erstattungs- oder ersatzpflichtigen
Krankenkasse gründen und Leistungen der

Krankenkasse, die aus einem Versicherungs¬
verhältnis oder einem Anspruch gegen Dritte

hergeleitet werden.

Diese Unterscheidung muß bei der Ver¬

buchung der Zahlungen ganz besonders fest¬

gehalten werden. Dann wird es nicht mehr vor¬

kommen, wie das heute vielfach geschieht,
Zahlungen an Dritte, die auf Grund eines Ver¬

sicherungsverhältnisses bei der Kasse beansprucht
werden, als Erstattungen oder Ersatzleistungen
zu betrachten. Umgekehrt werden teilweise

Leistungen für Dritte als Krankenhilfe angesehen.
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Die Vorbuchung der hier besprochenen Fälle

im Kinnahme- und im Ausgabebuch muß jedoch
weiterhin Rücksicht nehmen auf die Erfordernisse

des Rechnungsabschlusses. Denn nach § 14 der

Verordnung des Bundesrats haben die Spalten
dieser Bücher den Kapiteln und Titeln des Rech¬

nungsabschlusses zu entsprechen. Der Rech¬

nungsabschluß soll nun die Reineinnahme und

Reinausgabe darstellen. Diese Summen werden

dadurch ermittelt, daß die „Erstattungen14 von

den einzelnen Kapiteln und Titeln abgezogen
werden. Danach wäre es erforderlich, eine Spalte
„Erstattungen" im Einnahmebuch zu schaffen, die

aber Unterspalten für Zahlungen von Trägern
der Kranken-, der Unfallversicherung und von

Arbeitgebern und diese wieder mit Unter¬

abteilungen für Krankenhilfe und Wochenhilfe,

getrennt nach den Titeln la bis 9, sowie für

Sterbegeld haben müßten. Das wäre aber eine

unmögliche Belastung der Einnahmebücher. Für

solche Fälle sie kehren auch beim Kranken¬

buch in gleicher Weise wieder muß darum ein

Beibuch geschaffen werden, das zur Verbuchung
aller dieser Ansprüche gegen Dritte — getrennt
nach den Titeln la bis 9 — dient. Hier werden

nicht nur Erstattungsansprüche, sondern auch

Ansprüche auf Ersatzleistungen aufgeführt. Dies

empfiehlt sich schon deshalb, um die Bezahlung
dieser Ansprüche zu überwachen.

Am Schlüsse des vom Bundesrat vor¬

geschriebenen Musters für den Rechnungsabschluß
wird aber nun weiterhin ein Nachweis der Ein¬

nahmen und Ausgaben an Ersatzleistungen ver¬

langt und zwar nicht nur für die Unfall- und

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, son¬

dern auch für die Krankenversicherung. Hier

v ird also die Unterscheidung zwischen Erstattungen
und Ersatzleistungen verlassen. Um diese Nach¬

weisung erbringen zu können, bedarf es be¬

sonderer Spalten im Einnahme- wie im Ausgabe¬
buch. Dabei sind jedoch die Zahlungen von

Arbeitgebern sowie die Erstattungen an diese

von denen der Versicherungsträger getrennt zu

halten, da eie Nachweisung der Ersatzleistungen
nur für die Versicherungsträger zu erbringen ist.

Diese Spalten gehören in das Einnahme- und

Ausgabebuch schon deswegen, weil diese Fälle

dort irgendwie erscheinen müssen. Es geht nicht

an, sie unter „Sonstiges44 zu verbuchen, weil die

Ersatzleistungen dann am Jahresschluß besonders

herausgezogen werden müßten. Ebenso erscheint

es nicht angängig, Zahlungen für Dritte als

satzungsmäßige Kassenleistungen an Mitglieder
zu verbuchen, denn es sind keine Leistungen für

solche. Danach kommen wir zu folgenden Spalten.
Im Ausgabebuch: Leistungen für Rechnung
von Trägern der Kranken-, der Unfall-, der In¬
validen- und Hinterbliebenenversicherung und

von Arbeitgebern. Im Kinnahmebuch: Ersatz¬

leistungen für die gleichen Positionen.
Nunmehr ergibt sich die Verbuchung der

einzelnen Einnahmen und Ausgaben in folgender
Weise :

1. Erstattung des Wochengeldes. Die Kasse, die
das Wochengeld an das Mitglied zahlt, leistet
auf Grund eines bei ihr laufenden Versicherungs¬
verhältnisses; Buchung: Ausgabe, Spalte Wochen¬
geld. Sie erhält teilweise Erstattung; Buchung:
Kinnahme, Spalte Ersatzleistungen von Trägern
der Krankenversicherung.

Die Kasse, die das Wochengeld anteilig zu

erstatten hat, leistet ebenfalls auf Grund eines

Versicherungsvorhaltnisses bei ihr; daher Buchung :

Ausgabe, Spalte Wochengeld. Wäre im Ausgabe¬

buch hierfür eine Spalte: Erstattungen an Wochen

geld, so würde das nicht nur zu einer über¬

flüssigen Belastung mit Spalten führen, sondern
auch bei der Zusammenstellung der Rechnungs
ergebnisse der Krankenversicherung im reichs¬

statistischen Amt ein ganz falsches Bild geben
Die Ausgaben an Wochengeld würden viel niedriger
erscheinen als sie sind. Denn die Kassen, die

Wochengeld erstattet erhalten, müssen die er¬

statteten Beträge von ihrer Ausgabe an Wochen¬

geld absetzen, weil sie nur die Reinausgabe im

Rechnungsabschluß bringen dürfen. Zum Aus¬

gleich müssen deshalb die anteilig zu erstattenden
Kassen ihre Ausgaben unter Wochengeld bringen.

2. Erstattung der Leistungen an Mitglieder anderer

Kassen. Die Kasse, die dem Mitgliede die Kranken¬
hilfe unmittelbar gewährt, leistet nicht auf Grund
eines bei ihr laufenden Versicherungsverhältnisses,
sondern für Rechnung eines Trägers der Kranken¬

versicherung; Buchung daher unter dieser Spalte
im Ausgabebuch. Was die Kasse erstattet erhält;
Buchung: Ersatzleistung von Trägern des Kranken¬

versicherung. Die zur Erstattung verpflichtete
Kasse bucht ihre Ausgabe, die sie auf Grund

eines bei ihr laufenden Versicherungsverhältnisses
leistet, unter Krankenhilfe. Wo sollen aber die •/• des
Grundlohnes für Krankenpflege verbucht werden ?

Hier muß schätzungsweise gebucht werden; etwa

so: */• ärztliche Behandlung, y.* Arznei aus

Apotheken, Vi« Sonstige Arznei- und Heilmittel.
3. Erstattung der Leistung an befreite Versicherte

(§ 422 RVO.). Die Leistung erfolgt nicht auf

Grund eines Versicherungsverhältnisses, sondern

ist eine solche für Rechnung des Arbeitgebers;
Buchung: in der entsprechenden Spalte der Aus¬

gaben. Die Erstattung kommt in die Spalte
Ersatzleistungen von Arbeitgebern.

4. Erstattung von Leistungen der Arbeitgeber an

Mitglieder, die im Auslande erkranken. Eine Ausgabe
auf Grund eines VersicherungsVerhältnisses, die als

Krankenhilfe zu verbuchen wäre.

5. Ersatz des Unfallgeldes (Mehrbetrag des Kranken*

geldes) durch den Arbeitgeber. Eine Leistung, die

zwar an das Mitglied, aber nicht als eine solche

der Kranken-, sondern als eine der Unfallver¬

sicherung erfolgt. Der Mehrbetrag kann daher

nicht als Leistung der Krankenversicherung unter

Krankengeld, sondern nur als Leistung für Rech¬

nung des Arbeitgebers in der Ausgabe und die

Ersatzleistung dementsprechend in der Einnahme

gebucht werden.

6. Ersatz des Unfallgeldes durch die Berufsgenossen¬
schaft. Aus den gleichen Gründen ist hier die

Ausgabe unter Leistung für Träger der Unfall¬

versicherung und die Einnahme unter Ersatz¬

leistungen von solchen zu bringen.
7. Ersatz der Krankenhilfe an nicht krankenversicherte

Unfallverletzte. EineLeistung, der kein Versicherungs¬
verhältnis zugrunde liegt. Buchung in Ausgabe und
Einnahme daher für Träger der Unfallversicherung.

8. Ersatz von Sterbegeld und Krankenhilfe für Unfall¬
verletzte durch die Berufsgenossenschaft. Die Kasse
leistet hier zunächst auf Grund der Kranken¬

versicherung. Deshalb hat sie auch ihre Aus¬

gaben als Krankenhilfe und Sterbegeld zu

buchen. Die Ersatzleistungen wären dann als
solche von den Trägern der Unfallversicherung
zu verbuchen.

9. Übertragung des Heilverfahrens durch die Berufs¬

genossenschaft. Eine Leistung der Unfallversicherung.
Buchung in der Ausgabe unter Spalte: Leistungen
für Rechnung von Trägern der Unfallversicherung.
Die Ersatzleistung wäre dann wieder unter die

entsprechende Spalte der Einnahme zu bringen.
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10. Übertragung des Heilverfahrens durch die Ver

si nerungsanstalt. Eine Leistung der Invaliden-

und Hinterbliebenenversicherung. Buchung der

Ausgaben und Einnahmen wie bei Ziffer 9, nur

Träger der Invalidenversicherung.
11. Ersatz für vorzeitige Übernahme des Heilverfahrens

durch die Berufsgenossenschaft. Eine Leistung der

Kasse auf Grund des bei ihr schwebenden Ver¬

sicherungsverhältnisses, also Verbuchung in der

Ausgabe unter Krankenhilfe.

12. Ersatz für ein Heilverfahren der Versicherungs¬
anstalt. Ebenfalls eine Leistung auf Grund des

Versicherungsverhältnisses bei der Kasse. Daher

gleichfalls Buchung unter Krankenhilfe in der

Ausgabe.
13. Ersatz der vom Armenverband geleisteten Unter-

stutzung. Auch hier leistet die Kasse auf Grund

des bei ihr bestehenden Versicherungsverhält¬
nisses. Buchung deshalb ebenfalls in der Aus¬

gabe unter Krankenhilfe.

Werden die Buchungen in dieser Weise vor¬

genommen, so ist die Arbeit des Rechnungs¬
abschlusses sehr vereinfacht. Die Summen der

Kinnahmen in der Spalte Ersatzleistungen von

Trägern der drei Versicherungsarten, sowie die

Summen der Ausgaben in den Spalten Leistungen
für Rechnung von Trägern der drei Versicherungs¬
arten sind lediglich in die Nachweisung ein¬

zusetzen. Zur Ermittelung der Reinausgabe sind

dann nur die Erstattungen an Wochengeld im

Krsatzleistungskonto zu summieren und vom

Titel Wochengeld abzusetzen. Die Einnahme

aber enthält überhaupt keine Bruttobeträge, ab¬

gesehen von den Rückerstattungen für zu Unrecht

bezogene Leistungen.
Wesentlich unübersichtlich wird das Rechnungs¬

wesen, wenn die Einnahme die gleichen Spalten wie
die Ausgabe, also das Kapitel 4 und 5 des Rech¬

nungsabschlusses mit sämtlichen Titeln aufweist.
Dann ergeben sich nur Bruttobeträge. Die
Reineinnahmen und Reinausgaben müßten durch

Absetzen der Ausgaben auf beiden Seiten er¬

mittelt werden. Für die Nachweisüng der Ersatz¬

leistungen aber bedarf es dann einer Ausscheidung
der von Arbeitgebern geleisteten Erstattungen
und Ersatzleistungen, sowie den zu Unrecht be¬

zogenen Unterstützungen. Dabei würde die Ver¬

teilung des Ersatzes für Krankenpflege zu zahl¬

reichen Ungenauigkeiten führen, die sich dann

auch bei Ermittelung der Reinausgabe auf diese

Summe übertragen müßte. Wozu aber erst

komplizierte und dennoch ungenaue Buchungen
vornehmen, die im Rechnungsabschluß schließlich

gar nicht erscheinen dürfen. Zudem würde die

Verbuchung von Leistungen der Unfall- und

Invalidenversicherung als Leistungen der Kranken¬

versicherung weder rechtlich noch tatsächlich be¬

gründet sein. Dies wäre aber notwendig, weil

dann auch die Verauslagungen für andere Kassen

und für Versicherungsanstalten bei den von

diesen der Kasse übertragenen Heilverfahren in

der Ausgabe unter Krankenhilfe verbucht werden

müßten.

Mag nun die hier vertretene Ansicht die

Vorschriften des Bundesrats richtig oder falsch

auslegen, jedenfalls zielt sie auf eine möglichste
Vereinfachung der Rechnungsführung ab, ohne

ihre Genauigkeit zu gefährden. Zum mindesten

sollte das reichsstatistische Amt seine Wünsche

über die Buchführung der Krankenkassen etwas

ausführlicher darlegen als dies in den Bundesrats¬

vorschriften geschehen ist.

Das Beweisverfahren in Streitfällen aus der

Invalidenversicherung.
Von Arbeitersekretär Karl Mössinger, Augsburg.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche zur

Grundlage für die Bewilligung einer Invaliden¬

oder Krankenrente dienen, sind bekanntlich recht

harte, und daraus erklärt sich die Tatsache, daß

außerordentlich viel Anträge abgelehnt werden

müssen, weil die Voraussetzungen für dieselben

nicht erfüllt sind. In großen Volkskreisen herrscht

darum eine gewisse Erbitterung, die sich in der

Meinung ausprägt, „daß man wohl immer zahlen

und kleben müßte, aber nichts erhalten könne.44

Theoretiker und Statistiker werden zum Gegen¬
beweis die großen Zahlen aufmarschieren lassen,
die sich aus den Rechnungsergebnissen der Ver¬

sicherungsträger nachweisen lassen. Es soll auch

nicht bestritten werden, daß solche Zahlen viel

Bestechendes an sich haben, die Tatsache kann

damit aber nicht aus der Welt geschafft werden,
daß erstens die Renten allgemein viel zu niedere

ind zweitens die Bedingungen zur Erlangung
einer Rente viel zu harte sind. Es dürfte nicht

nötig sein, auf diese bekannten Tatsachen hin¬

zuweisen, sie sollen auch nur zur Einleitung für

diesen Artikel dienen, der das Beweisverfahren

im Rentenstreite etwas unter die Lupe nehmen

soll. Weil eben die Voraussetzungen für die

Rentengewähr zu schwere sind, darum sollte man

im Beweisverfahren nicht rein schematisch handeln,
sondern menschlich gerecht und verständig ver¬

fahren, damit nicht Unrecht geschaffen wird und

daraus immer mehr Erbitterung entsteht.

Wie ist nun die Regel im Beweisverfahren?

Nehmen wir an, daß die Anwartschaft erfüllt ist,
diese Frage also nicht mehr zu behandeln wäre.

Der Antragsteller hat das vorgeschriebene
Formulargutachten eines Arztes beigebracht und

das Versicherungsamt hat die Sache nachgeprüft
und gibt sie zur Entscheidung an die Ver¬

sicherungsanstalt weiter. Nun wird regelmäßig
ein weiteres Gutachten eingefordert und zwar

von dem Kreis- oder Bezirksarzt. Da ergibt sich

nun oft ein unheilbarer Widerspruch zwischen

den beiden Gutachten, dieser Widerspruch wird

aber seitens des Versicherungsträgers nicht auf¬

zuklären versucht, vielmehr muß das ungünstigere
Gutachten zur Ablehnung des Rentenantrages
dienen. Dabei spielt in der Regel die Stellung¬
nahme des Versicherungsamtes zu dem Antrage
nie eine ganz untergeordnete Rolle. Hat das

Versicherungsamt mit seinen Beisitzern die

Nichtgenehmigung der Rente begutachtet, dann

wird diese Tatsache als Ablehnungsgrund durch

die Versicherungsanstalt benutzt, hat aber das

Versicherungsamt die Bewilligung der Rente be¬

gutachtet, dann stützt sich der Ablehnungsbescheid
lediglich auf das ärztliche Gutachten, daß der

Rentengenehmigung entgegensteht. Ein solches

Verfahren kann aber nicht als einwandsfrei und

gerecht bezeichnet werden. Nun wird sofort der

Einwand erhoben werden, daß der Renten¬

bewerber ja selbst noch weitere ärztliche Gut-
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achten beibringen oder deren Erteilung be¬

antragen kann. Diesem Einwand ist die nackte

Tatsache gegenüberzustellen, daß eben der

Rentenbewerber die nötigen Mittel nicht besitzt,

um die Kosten solcher Gutachten bestreiten zu

können. Die Versicherungsanstalt müßte in

solchen Fällen stets weitere Gutachten ein¬

ziehen, beziehungsweise den Rentenbewerber

von durchaus unparteiischen Stellen beobachten

und begutachten lassen. Das geschieht aber nur

in Ausnahmefällen.
Nun steht dem Rentenbewerber allerdings

der Rechtsweg offen. Dieser Weg bietet aber

auch wenig Aussicht auf Erfolg. In der Haupt¬
sache kommt es bei der Entscheidung des Ober¬

versicherungsamtes auf das Gutachten des Ver¬

trauensarztes desselben an. Und schließt sich

dieser Arzt dem Gutachten auf Ablehnung der

Rente an, dann ist in der Regel die Sache schon

verloren. Einige Aussicht auf Erfolg bietet die

Sache, wenn von dem Oberversicherungsamte
noch ein Gutachten eingeholt wird. Und damit

komme ich auf den Kern der Sache.

Meines Erachtens ist das Beweisverfahren

bezüglich Zuziehung ärztlicher Gutachten recht

reformbedürftig. Man sollte zunächst annehmen,

daß das Gutachten des behandelnden Arztes —

das in der Regel dem Rentenantrag zu Grunde

liegt — als besonders beweiskräftig angesehen
wird. Das war auch einmal — es ist aber schon

lange her — der Fall. Der behandelnde Arzt

kennt nicht nur den Zustand des Rentenbewerbers

genau, er kennt meistens auch dessen Lebens¬

und Familienverhältnisse, sowie seinen Charakter.

Das Urteil des behandelnden Arztes wird aber

glatt über den Haufen geworfen durch das Gut¬

achten eines Bezirks- oder Kreisarztes, das in

der Regel nur auf einer einmaligen kurzen

Untersuchung beruht. Und diesem Gutachten

gibt man denn den Vorzug. Darin liegt das

Unrecht!
Und wie kommen oft die Gutachten in

Krankenhäusern zu stände? Durch Praktikanten

und junge Assistenzärzte wird die Beobachtung
und Begutachtung ausgeführt und das Gutachten

solcher Personen dient dann dazu, das Gut¬

achten eines alten Praktikers - des behandeln¬

den Arztes als einfach widerlegt zu erklären.

Wenn viele Ärzte die Wahrheit bekennen

möchten, dann würden sie mir zustimmen, denn

ihrer Empörung geben sie oft genug Aus¬

druck aber nicht nach außen hin! Ähnlich

liegt es auch mit dem Gutachten des Ver¬

trauensarztes des Oberversicherungsamtes. Auch

dieses beruht nur auf flüchtigem Aktenstudium

und kurzer Untersuchung des Rentenbewerbers.

Man braucht absolut keine Vorwürfe allgemeiner
Natur gegen den Stand der Ärzte zu erheben

und das soll auch in diesem Artikel nicht der

Fall sein — aber sagen darf man es doch, daß

selbst der Laie nach seinem gesunden Menschen¬

verstände beurteilen kann, daß ärztliche Gut¬

achten, die auf solche Art zustande kommen,
recht viel zu wünschen übrig lassen und oft des

bestimmten und sicheren inneren Wertes ent¬

behren. Ohne allen Zweifel spielt bei der ärzt¬

lichen Begutachtung viejfach die Vorstellung mit,
daß der Bewerber Simulant sei, dem es nur auf
die Erschleichung der fetten Rente ankomme.
Das viele Geschreibsel über die „Rentensuchr
hat seine Wirkungen dahingehend gezeigt, daß

einzelne Arzte von der Sucht befallen sind,
Simulanten zu suchen. Das Vorgefühl, einen

Simulantenverdächtigen vor sich zu haben, trübt

manches objektive Urteil. Leute aus der Recht -

praxis werden mir in dieser Beziehung zustimme n

müssen. Gewiß gibt es Simulanten, deren Zahl

ist aber lange nicht so groß, als die Zahl derer,
die in jedem Kranken aus den unteren Schichtf-n

zunächst den Simulanten vermuten. Wenn man

ehrlich sein will, dann muß man zugeben, <Jpl>

die „Gesundheitssimulation44 eine viel umfang¬
reichere ist, als das Gegenteil davon. Wrir sind

die Letzten, die einer Simulationssucht und Ver¬

weichlichung des Volkes das Wort reden wollen,
müssen aber doch gestehen, daß die Sucht unsere i

Zeit, Simulanten zu vermuten und zu suchen,
manches objektive Urteil trübt.

Das gutachtliche Beweisverfahren krankt also

in gar mancher Beziehung. Auch die Beweise,
die von Laien beigebracht werden, verfallen in

der Regel glatter Ablehnung oder mindestens

der Würdigung untergeordneter Bedeutung
gegenüber den ärztlichen Gutachten. Folgender
Fall möge illustrieren, wie es bei dem Rechts¬

verfahren hergehen kann:

Vor einiger Zeit kam von auswärts ein Mann,
in mein Bureau, der schon am folgenden Tage-
Termin vor dem Oberversicherungsamt hatte.

Der Mann wurde von seiner Frau geführt und

blieb zur Aufklärung des Sachverhalts über eine

halbe Stunde in meinem Bureau. Der Mann war

von einem unaufhörlichem Zittern der Beine be

fallen, daß sich so stark äußerte, daß die Füße

kräftig und stets klappernd auf den Boden auf¬

schlugen. Der Eindruck war der, „das kann nicht

gemacht sein,44 denn ein solches Kunststück aus¬

zuführen bringt man vielleicht einige Minuten

lang, aber nicht über eine halbe Stunde lang
fertig. Ich sagte meine Hilfe zu. Das Studium

der Akten ergab folgendes: Der behandelnde

Arzt hatte 75".» Erwerbsbeschränkung geschätzt.
Die Versicherungsanstalt beauftragte den Bezirks¬

arzt mit einer Nachuntersuchung und auch dieser

schätzte 70 80% Erwerbsbeschränkung. Der Grund

des Leidens war von beiden Ärzten nicht über¬

einstimmend angegeben, und so veranlaßte di«

Versicherungsanstalt die Beobachtung in einem

Krankenhause.

Nun schätzte ein Assistenzarzt den Grad der

Erwerbsbeschränkung mit 50" u, und er erklärt«

das heftige Zittern als übertrieben und gekünstelt
Die Versicherungsanstalt lehnte nun die Be

willigung der Rente ab. Der Rentenbewerber

legte dem Oberversicherungsamte noch ein Attes*

eines Professors vor, aus dem sich die Natur de¬

Leidens ergab, das aber nur allgemein Erwerbs

Unfähigkeit feststellte, ohne den Grad derselben

anzugeben. Die Ausstellung solcher allgemein
gehaltener Atteste ist zu verwerfen. Der Ver

trauensarzt des Oberversicherungsamts schlol

sich nach kurzer Untersuchung dem Gutachter

des Assistenzarztes an und stellte Künstelei un<

Vertreibung fest; das Zittern sei gemacht. Di-

Berufung wurde verworfen und damit sind du

Gutachten des behandelnden Arztes und de^

Bezirksarztes einfach für wertlos erklärt worden

Die Zuziehung eines weiteren Gutachters wurd«

abgelehnt und zwar unter Bezugnahme auf da

Gutachten des amtlichen Sachverständigen. De:

Antrag, den Professor darüber zu vernehmen

wie hoch er denn die Erwerbsbeschränkum

schätze, wurde ebenfalls verworfen. Nun wurd«

Revisionsklage erhoben und diese damit be

gründet, daß das Verfahren an einem wesent

li<hen Mangel leide, denn bei dem außerordent

liehen Widerspruch in dem ärztlichen Gutachter
mußte ein Obergutachten beigezogen werden
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; i gleich wurde gerügt, daß dem Vorwurf der

( hertreibung beigepflichtet wurde, ohne die

Sache näher zu prüfen. Beigefügt wurden eine

nze Anzahl eidesstattlicher, schriftlicher Er¬

rungen unparteiischer Personen — unter andern

vom Bürgermeister — aus denen klar erwiesen

wurde, daß das ständige und lebhafte Zittern des

Kentenbewerbers seit Monaten beobachtet wurde.

Das alles half nichts. Ein Mangel des Verfahrens

wurde nicht anerkannt und die Revision vom

Landesversicherungsamt München verworfen.

Diese Entscheidung zeigte deutlich den ganzen

Mangel des bestehenden Beweisverfahrens. Wenn

sachlich richtig und nicht nach Schema F geurteilt
worden wäre, dann mußte auf Grund der eides¬

stattlichen Erklärungen eine ausgedehnte Beweis¬

aufnahme angeordnet werden um festzustellen,
ob der Rentenbewerber tatsächlich immer von

derart heftigem, krampfartigem Zittern befallen

sei. Dann mußte ein Obergutachten von einer

Autorität auf dem speziellen Gebiete eingeholt
werden.

Wie aber die kurze Ablehnung eines solchen

Falles im Wohnorte des Rentenbewerbers wirkt,
davon machen sich die gelehrten Herren keine

Vorstellung, sie räsonnieren aber vielleicht über

die immer mehr zunehmende Unzufriedenheit

mit der Rechtsprechung. Der geschilderte Fall

ist typisch für eine Rechtsprechung und ein Be¬

weisverfahren wie es nicht sein soll.

Notwendig ist ohne Zweifel eine durchaus

oinwandsfreie und vorurteilsfreie Beweisaufnahme

vor der zu fällenden Entscheidung. Dazu gehört
mehr als das Gutachten des Vertrauensarztes,
dazu gehört auch mehr als die Beobachtung und

Begutachtung durch einen Assistenzarzt. Ober¬

gutachten sollten nur von den leitenden und

verantwortlichen Oberärzten der Krankenanstalten

ausgestellt werden und zwar auf Grund eigener
Beobachtung und eigenen Studiums des Falles.

Gutachten von Bezirksärzten usw. sollten nur

dann als vollwertig angesehen werden, wenn sie

begründet sind durch mehrmalige Untersuchung
und Beobachtung des Rentenbewerbers und wenn

der erst begutachtende Arzt zu einer Rück¬

äußerung über das Gutachten des Bezirksarztes

angehalten wurde. Liegt die Sache dann noch

nicht einwandsfrei klar, dann muß eben das

Gutachten einer geeigneten Autorität eingeholt
werden, und zwar auf Grund wiederum eigener
Beobachtung des Rentenbewerbers. Man halte

nicht entgegen, daß das Verfahren dadurch er¬

schwert und verteuert würde. Wenn eben der

behandelnde und die Rente begutachtende Arzt

in seinen Behauptungen klar ist, dann kann man

diese doch nicht einfach bei Seite legen. Oder

will man behaupten, daß die Ärzte leichtfertig
die Rentengewähr begutachten ? Das dürfte doch

nicht der Fall sein!

Daß das Beweisverfahren seine großen Mängel
bezüglich der ärztlichen Begutachtung hat, das

wurde auch von bürgerlichen Vertretern im bay¬
rischen Landtage erst kürzlich behauptet und

durch Beispiele bekräftigt.
Auch Laienzeugnisse (um den Ausdruck gegen¬

über ärztlicher Begutachtung zu gebrauchen) dürfen

nicht einfach unterschätzt werden, bieten diese

doch oft die Grundlage zu einwandsfreien ärzt¬

lichen Gutachten.

Im Interesse der Versicherten und wesentlich

im Interesse der unglücklichen Erwerbsunfähigen
muß daher ein Beweisverfahren gefordert werden,
daß auf alle Einzelheiten ausgedehnt, sichere

und schlüssige Beweise liefert. Die Reform des

Beweisverfahrens bezüglich der ärztlichen Be¬

gutachtung ist jedenfalls notwendig. Dazu gehört
auch die Belehrung der ärztlichen Gutachter über

die gesetzlichen Vorschriften, damit solche stets

gleichlautenden, sachverständigen Gutachter¬

formeln vermieden werden, weil sie von einzelnen

Vertrauensärzten einiger Oberversicherungsämter
ständig angewandt werden, und die bei Renten-

bowerberinnen fast stets lauten: „sie ist noch

irr.stände zu Kinderwarten, leichten häuslichen

Arbeiten und dergleichen." Damit ist wissen¬

schaftlich wenig, gesetzlich falsches, aber für die

armen Invaliden stets ungünstiges in ärztlicher

Begutachtung geleistet.
Begutachtung und Rechtsprechung müssen

aber nicht nur einwandsfrei klar und gerecht,
sondern auch von menschlich fühlenden und

verstehenden ethischen Grundsätzen getragen
sein. Das Vertrauen in die Rechtsprechung
wird erst dann wieder zunehmen können.

Die bayerische Musterdienstordnung.
(Schluß.)

Kündigung.

§ 9. Das Dienstverhältnis kann in den Klassen I

und II mit (3)monatiger, in den Klassen III, IV

mit (6)wöchiger Frist gekündigt werden. Die

Kündigung kann in den Klassen I und II nur für

den Schluß eines Kalendervierteljahrs, in den

Klassen III und IV nur für den Schluß eines

Monats erfolgen. Das Dienstverhältnis kann

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als

wichtiger Grund gilt auch die dauernde Dienst¬

unfähigkeit. Sie liegt vor, wenn der Angestellte
durch körperliche Gebrechen oder wegen Schwäche

seiner körperlichen und geistigen Kräfte zur

Krfüllung seiner Dienstpflichten dauernd un¬

fähig ist.

Nach 10(5)jähriger Beschäftigung im Dienste

der Kasse darf die Kündigung nur noch aus einem

wichtigen Grunde erfolgen. [Auf die fünfjährige
Beschäftigungsdauer wird die Beschäftigung vor

Vollendung des [(21.)] Lebensjahrs nicht an¬

gerechnet.)

§ 10. Während der Anstellung auf Probe gilt
für die Kündigung § 621 BGB.

§ 11. Wenn sich die Kassengeschäfte durch

das Sinken der Mitgliederzahl, Änderungen in

der Geschäftsverwaltung oder andere Umstände

so verringert, daß im Kassendienste Beschäftigte
nicht nur vorübergehend entbehrlich werden, so

soll - soweit nicht besondere Gründe vorliegen
zuerst den Angestellten mit jüngerem Dienstalter

gekündigt werden.

Bei Vereinigung der Kasse mit einer anderen

Krankenkasse muß der Angestellte eine ähnliche

und seinen Fähigkeiten entsprechende Stelle bei

der aufnehmenden Kasse annehmen. Er muß sich

auch eine andere Beschäftigung im Kassendienste

gefallen lassen, die nicht in auffälligem Miß¬

verhältnisse zu seinen Fähigkeiten steht. Er tritt

unter die Dienstordnung der aufnehmenden Kasse;
sein Gesamteinkommen darf nicht geschmälert
werden.

Bei Auflösung oder Schließung der Kasse

endigt das Vertragsverhältnis des Angestellten
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drei Monate nach der Mitteilung des Beschlusses

des Oberversicherungsamts über die Auflösung

oder Schließung ($ 302), jedoch frühestens mit

dem Tage der Auflösung oder Schließung. Ver¬

tragsmäßige Rechte, zu einem früheren Zeitpunkte

zu kündigen, werden hierdurch nicht berührt.

Beförderung.

$ 12. Dem Angestellten kann eine Stelle einer

höheren Klasse nur übertragen werden, wenn ihn

der Prüfungsausschuß (und der Vorstandsvor¬

sitzende) für diese Stelle als geeignet erklärt hat

[haben), g 7 Abs. II bis [IV] gelten entsprechend.
Für die Gehaltbemessung im Falle der Beförderung

gilt Art. 30 Abs. I bis IV des Beamtengesetzes.

6ehaU.

§ 13. Der Anspruch des Angestellten auf den

Gehalt beginnt mit dem im Anstellungsvertrage
(tj 8 Abs. II) bezeichneten Tage der Ernennung.

Die Dienstalterszulagen werden vom ersten

Tage des Monats an bewilligt, in den der Eintritt

in eine neue Dienstaltersstufe fällt.

Der Gehalt wird monatlich vorausbezahlt.

Der Anspruch des Angestellten auf den Gehalt

erlischt im Falle des Ablebens mit Ablauf des

Sterbemonats. Hinterläßt der Angestellte Unter¬

haltsberechtigte, so wird der Gehalt für den Sterbe¬

nachmonat gewährt. Für den Rang der Berechti¬

gung gilt § 203 RVO.

Während der Anstellung auf Probe wird der

Gehalt nach besonderer Vereinbarung unter Be¬

achtung des 8 621 BGB. festgesetzt.

§ 14. Bei Erkrankung, beim Eintritt in den

Heeresdienst im Mobilmachungsfalle, bei militäri¬

schen Dienstleistungen im Frieden [mit Ausnahme
der freiwillig übernommenen) wird der Gehalt auf

die Dauer von 26 Wochen weitergezahlt. Im Falle

der Krankheit werden die Barleistungen, die dem

Angestellten oder seinen Angehörigen nach der

Reichsversicherungsordnung oder nach dem Ver¬

sicherungsgesetze für Angestellte zufließen, auf

den Gehalt angerechnet.

Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge

§ 15. Die Angestellten werden nach Maßgabe
der Reichsversicherungsordnung und des An¬

gestelltengesetzes versichert. [Die Kasse trägt
die vollen Beiträge.] [Die Angestellten haben die

Beitragsteile zu entrichten, die sie treffen.] Die

Angestellten für den Außendienst werden auf

Kosten der Kasse bei einer Versicherungsunter¬
nehmung gegen Unfallfolgen bis zum Betrage
von versichert.

Reisevergütung.
§ 16. Bei dienstlicher Beschäftigung außerhalb

des Wohnorts erhalten die Angestellten
[als Pauschbetrag für Reisekosten und Auf¬

wand für den Tag,]
[Ersatz der Reisekosten und ein Tagegeld

von für den halben,
n „ „ ganzen Tag.

Dauert die dienstliche Entfernung vom Wohn¬
orte mehr als sechs Stunden, so ist das Tagegeld
für den ganzen Tag zu gewähren.)

Zählgeld.
§ 17. Die mit der Führung der Kasse be¬

trauten Angestellten erhalten ein Zählgeld (Manko-
g^ld) von Mk., die Beitragseinheber
von Mk. für das Jahr.

Pflichten der Angestellten.

§ 18. Der Angestellte hat alle Obliegenheiten
der ihm übertragenen Stelle den Gesetzen, Ver¬

ordnungen und Dienstvorschriften entsprechend

gewissenhaft wahrzunehmen und sich durch sein

Verhalten in und außer dem Dienste der Achtung,
die sein Beruf erfordert, würdig zu erweisen.

Er hat über die ihm vermöge seines Dienstes

bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren

Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder

ihm vom Gesetz (§§ 141 bis 143) oder von seinen

Vorgesetzten vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit
zu beobachten, auch nachdem das Dienstverhältnis

gelöst ist.

Der Angestellte hat sich im Verkehr mit der

Bevölkerung ohne Ansehen der Person höflich

zu benehmen und jede von ihm gewünschte Aus¬

kunft, soweit er dazu berechtigt ist, bereitwillig
zu erteilen. Die Annahme von Geschenken oder

sonstigen Zuwendungen in bezug auf den Dienst

ist untersagt.
Zur Übernahme eines Nebenamts ist die Ge¬

nehmigung des Vorstandes erforderlich.

Der Angestellte hat seinen Wohnsitz derart

zu nehmen, daß er in der Erfüllung seiner dienst¬

lichen Obliegenheiten nicht behindert ist. Ob der

Wohnsitz dieser Anforderung entspricht, ent¬

scheidet der Vorstand.

Dienstaufsicht.

§ 19. Der Angestellte hat den dienstlichen

Anordnungen des Vorstandsvorsitzenden oder

seines Stellvertreters sowie derjenigen Beamten

und Angestellten der Kasse zu gehorchen, die ihm

übergeordnet sind. Die Überordnung bestimmt

der Kassenvorstand. Die Angestellten können

gegen eine dienstliche Verfügung des Vorstands¬

vorsitzenden oder seines Stellvertreters die Ent¬

scheidung des Vorstandes anrufen, jedoch ohne

aufschiebende Wirkung.
Für jeden Angestellten wird über die An¬

gelegenheiten, die sich auf den Dienstvertrag und

Diensterfüllung beziehen, ein Akt geführt. Der

Vorstandsvorsitzende oder sein Stellvertreter muß

dem Angestellten auf Verlangen Kenntnis des

gesamten Inhalts gewähren.

Dienstzeit.

§ 20. Die Dienststunden setzt der Vorstand

fest. Während der Dienststunden dürfen nur

dienstliche Arbeiten erledigt werden. Der An¬

gestellte ist verpflichtet, im Bedarfsfall auch über

die regelmäßigen Dienststunden hinaus Dienst zu

leisten. Eine besondere Vergütung wird hierfür

nur dann gewährt, wenn die Dienstleistung längere
Zeit in außergewöhnlicher Weise über das Regel¬
maß hinausgeht und ein Ausgleich durch geringere
Inanspruchnahme während anderer Zeit nicht

stattfindet, pie Höhe der Vergütung setzt der

Vorstand nach freiem Ermessen fest.

Der Angestellte hat die Dienststunden genau
einzuhalten. Verhinderungen und erhebliche

Verspätungen des Geschäftsführers sind dem

Vorstandsvorsitzenden, Verhinderungen und er¬

hebliche Verspätungen der übrigen Angestellten
dem Geschäftsführer unverzüglich unter Angabe
des Grundes anzuzeigen. Dauert eine durch
Krankheit bedingte Dienstbehinderung länger als

zwei Tage, so hat der Angestellte am dritten Tage
ein Zeugnis des behandelnden Arztes über seinen

Gesundheitszustand und die Dauer der voraus¬

sichtlichen Dienstbehinderung vorzulegen.
Der Vorstandsvorsitzende ist befugt, den

Angestellten aus besonderen Gründen (z B. wegen
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T desfalls in der Familie, wegen besonders

v i( htiger persönlicher Angelegenheiten) bis zu

i Tagen vom Dienste zu befreien.

Urlaub.

Die Angestellten erhalten unter Fortgewäh-
rung des Gehalts alljährlich Urlaub und zwar die

Angestellten der

Klasse I: 3 Wochen,
II: 2 Wochen,

„
III u. IV: 1 Woche, nach vollendetem

50. Lebensjahre: 10 Tage.
Die Zeit des Urlaubs setzt der Vorstandsvor-

sitzende nach Anhören der Kassenangehörigen fest.

Vorübergehende Beschäftigung.
§ 22. Der Vorstand der Kasse kann Hilfs¬

arbeiter gegen Tagegeld vorübergehend einstellen,
wenn außergewöhnliche Dienstverhältnisse der
Kasse dies veranlassen. Die Beschäftigung solcher

Tagarbeiter darf die Dauer von 6 Monaten nicht

übersteigen. Ausnahmen sind nur mit Genehmi¬

gung des Versicherungsamts zulässig. Für diese

Beschäftigten gelten nur die §§ 15 bis 20 dieser

Dienstordnung.
Dienststrafredit.

§ 23. Die Dienststrafen sind:

1. Verwarnung,
2. schriftlicher Verweis,
3. Geldstrafe bis zum [halben] Betrage des

einmonatigen Diensteinkommens,
4. Dienstentlassung.
§ 24. Bei groben Dienstvergehen ist der An¬

gestellte sofort zu entlassen. Die Entlassung ist

an keine Kündigung gebunden. Als grobe
Dienstvergehen gelten insbesondere:

1. beharrliche Widersetzlichkeit gegen die
dienstlichen Anordnungen der Vorgesetzten,

2. Untreue im Dienste,
3. schwere Verletzung des Dienstgeheimnisses,
4. Bestechlichkeit, Duldung grober Dienst¬

widrigkeiten der nachgeordneten Ange¬
stellten,

5. unehrenhafte Handlungen, die eine gericht¬
liche Bestrafung nach sich gezogen haben,

6. sonstige schwere Verletzungen der Dienst¬

pflichten, oder ein sonstiges Verhalten, das
den Angestellten der Achtung und des

Vertrauens, das sein Beruf erfordert, un¬

würdig macht.
Mit dem Tage der Entlassung verliert der

Angestellte alle Gehalts- und sonstigen Ansprüche
an die Kasse.

§ 25. Angestellte, die ihre dienstliche Stellung
oder ihre Dienstgeschäfte zu einer religiösen oder

politischen Betätigung mißbrauchen, hat der Vor¬

sitzende des Vorstandes zu verwarnen und bei

Wiederholung, nachdem ihnen Gelegenheit zur

Äußerung gegeben worden ist, sofort zu ent¬

lassen ; die Entlassung bedarf der Genehmigung
durch den Vorsitzenden des Versicherungsamtes.

Eine religiöse oder politische Betätigung außer¬
halb der Dienstgeschäfte und die Ausübung des

Vereinigungsrechts dürfen, soweit sie nicht gegen
die Gesetze verstoßen, nicht gehindert werden
und gelten an sich nicht als Gründe zur Kündi¬

gung oder Entlassung (§ 354 Abs. VI RVO.).
§ 26. Der Angestellte ist durch den Vorstand

vorläufig vom Dienste zu entheben:
1. wenn ein richterlicher Haftbefehl gegen ihn

erlassen wurde,
2. wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens

wegen eines Verbrechens oder Vergehens
beschlossen wurde und die Verurteilung die

Entlassung nach § 24 zur Folge haben kann,
3. wenn eine Gefängnisstrafe gegen ihn in

Vollzug gesetzt wird,
4. wenn gegen den Angestellten sonstige so

erhebliche Anstände vorliegen, daß seine

Entlassung nach § 25 in sicherer Aussicht

steht, und wenn durch die weitere Dienst¬

ausübung eine Schädigung der Kranken¬
kasse zu befürchten ist.

In dringenden Fällen ist der Vorstandsvor¬
sitzende zur vorläufigen Dienstenthebung befugt.

Während der vorläufigen Enthebung vom

Dienste wird vom Ablaufe des Monats an, in dem
sie eintritt, der dritte Teil des Gehalts einbehalten.

§ 27. Die Dienststrafen nach § 23 Nr. 1 bis 3

verhängt der Vorstand. Zuvor ist der Angestellte
zu hören. Die Strafe ist im Akte des Angestellten
(§ 19 Abs. II) vorzumerken.

§ 28. Für das Verfahren bei der Entlassung
gelten die §§ 63 ff. der Verordnung über Ge¬

schäftsgang und Verfahren der Versicherungs¬
ämter vom 24. Dezember 1911 (RGBl. S. 1107) und

§ 43 der Verordnung über Geschäftsgang und Ver¬
fahren der Oberversicherungsämter vom 24. De¬
zember 1911 (RGBl. S. 1095).

§ 29. Geldstrafen, die nach § 27 oder vom

Versicherungsamt ausgesprochen sind, sind zu¬

gunsten der Angestellten zu verwenden.

Streitigkeiten.
Bei Streit aus dem Dienstverhältnisse der

Angestellten entscheidet das Versicherungsamt
(Beschlußausschuß). Auf Beschwerde entscheidet
das Oberversicherungsamt endgültig, soweit nicht
§ 358 RVO. anderes bestimmt.

Wir haben schon früher, und zwar in Nr. 4
der „Volkst. Zeitschr." vom 15. Februar d. J., die

Grundzüge der bayerischen Musterdienstordnung
kritisch beleuchtet. Aus diesem Grunde können
wir von einer nochmaligen Krrtik absehen. Daß
man auch in Bayern darauf ausgeht, nach preußi¬
schem Muster mit den Kassenangestellten umzu¬

springen und den Weg frei zu machen für den

Einzug der Militäranwärter, beweist u. a. auch das
neue Gemeindebeamtengesetz, worin den Beamten
die Teilnahme an gewissen Vereinen verboten ist.

Verwaltung.
Erlaß des preußischen Handelsministers,

des Finanzministers und des Ministers des
Innern vom 24* April 1914, betr. PausdibetrSge
•ler Versicherungsträger bei den Oberversidie-

ungsämtern. (HMBl. Seite 211.)
Die Versicherungsträger sind nicht verpflichtet,

ir die vom Reichsversicherungsamte zur erneuten

Verhandlung und Entscheidung an das Oberver-

icherungsamt zurückverwiesenen Spruchsachen
inen doppelten Pauschbetrag zu entrichten.

Erlaß des preußischen Handelsministers«
des Finanzministers und des Ministers des
Innern vom 30. April 1014, betr. Gebühren in

Spruchsachen der Krankenversicherung. (HMBl.
Seite 220.)

Auf Grund des § 1803 Abs. 3 RVO. bestimmen
wir, daß die in Spruchsachen der Krankenver¬

sicherung dem unterliegenden Teile auferlegte
Gebühr in derselben Weise beigetrieben wird wie

Gemeindeabgaben.
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Solange nicht die bei der Festsetzung der

Gebühr zu beachtenden Grundsätze durch Ent¬

scheidungen des Reichsversicherungsamts nach

?i 44 der Verordnung über Geschäftsgang und

Verfahren der Oberversicherungsämter vom

24. Dezember 1911 festgelegt sind, ersuchen wir,

nach folgenden Gesichtspunkten zu verfahren:

Die Gebühr ist gemäß § 44 a. a. O. nach Ein¬

tritt der Rechtskraft der in der Spruchsache er¬

gangenen Entscheidung festzusetzen. Sie ist auch

zu erheben, wenn eine Vorentscheidung erlassen

ist. Wenn die Vorentscheidung mit dem Antrag

auf mündliche Verhandlung angefochten ist, so ist

die Gebühr nur einmal festzusetzen; unter Um¬

ständen kann aber gemäß § 47 Abs.2 Satz 2 a.a.O.

Erhöhung auf den doppelten Betrag zulässig sein.

§ 1803 RVO, ist auch anzuwenden auf die

Spruchsachen der Krankenversicherung, die nicht

im Feststellungsverfahren zu erledigen sind

($ 1771 RVO.).

Erlaß des preußischen Handelsministers und

des preußischen Landwirtschaftsministers vom

2. Mai 1914« betr. Aufsicht Ober die Kranken¬

kassen. (HMBl. S. 223.)

Wir bestimmen, daß die Versicherungsämter

die Geschäfts- und Rechnungsführung der von

ihnen beaufsichtigten Krankenkassen nach ihrem

Ermessen regelmäßig, außerdem aber in jedem

Kalenderjahr mindestens einmal unvermutet außer¬

ordentlich zu prüfen haben. Den Gemeinde- und

Ortspolizeibehörden dürfen Prüfungen dieser Art

nirht überlassen werden, da ihre Beamten mit

den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nicht

(j»nügend vertraut sein können, ganz abgesehen

davon, daß die Prüfung der Geschäftsführung für

die Aufsichtsbehörde die beste Gelegenheit bietet,

die Verwaltung der Kassen näher kennen zu

lernen. Die Prüfung hat sich auch auf die

Melde- und Zahlstellen, Sektionen, Genesungs¬

heime, Heil- und Pflegeanstalten der Kranken¬

kassen zu erstrecken.

Nachdem die im Krankenversicherungsgesetz

$ 44 vorgesehene Oberaufsicht der höheren Ver¬

waltungsbehörden fortgefallen ist, können die

Oberversicherungsämter nicht mehr als berechtigt

angesehen werden, selbständig die Geschäfts- und

Rechnungsführung der Krankenkassen zu prüfen.
Die Versicherungsämter sind entsprechend

anzuweisen.

Bescheid des preußischen Handelsministers

vom 9. Mai 1914, betr. Versicherung der in der

Landwirtschaft Beschäftigten und der Dienst¬

boten. (HMBl. Seite 224.)

Das Reichsversicherungsamt hat sich in einer

Entscheidung vom 18. April d. J. II. K. 345 1914

dahin ausgesprochen, daß über Beschwerden

gegen Entscheidungen der Kassenvorstände, wo¬

durch Befreiungsanträge nach §§ 413, 435 RVO.

abgelehnt sind, in erster Instanz das Versicherungs¬
amt zu entscheiden hat.

Der Erlaß vom 12. Januar d. J, (HMBl. S. 81)
findet dadurch seine Erledigung.

Der zum Schluß angedeutete Erlaß ist von

uns auf Seite 72 lfd. Jahrg. der „V. Z.44 zum Ab¬

druck gebracht worden.

Erlaß des preußischen Handelsministers

betr. Wahlen für den Ausschuß der Landes¬

versicherungsanstalten ($ 1352) vom I.Mai 1914.

(HMBl. Seite 213).

Auf Grund der $§ 110, 1352 RVO. übertrage
ich Euer usw. den Erlaß einer Wahlordnung für

die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber und

Versicherten im Ausschusse der Landesversiche

rungsanstalt.
Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Ver

fahrens ist eine Musterwahlordnung beigefügt,
die bei Erlaß der Wahlordnung zugrunde zu

legen ist. Abweichungen sind ohne meine Zu¬

stimmung nicht zulässig. Es dürfen jedoch die

in eckigen Klammern aufgeführten Zahlen ge¬

ändert und die sonstigen in eckigen Klammern

stehenden Bestimmungen je nach den örtlichen Ver¬

hältnissen aufgenommen oder weggelassen werden.

Im einzelnen bestimme ich, und zwar, soweit

es sich um die bei den Wahlen entstehenden

Kosten handelt, im Einvernehmen mit dem Herrn

Finanzminister:
1. Mit den Vorarbeiten für die Wahl ist so

zeitig zu beginnen, daß die Aufforderung an die

Wahlberechtigten (Nr. 4 der Musterwahlordnung)
anfangs Juli 1914 ergehen kann, damit die Ge¬

wählten am 1. Oktober 1914 ihr Amt antreten

können. Mit dem gleichen Tage scheiden die

bisherigen Mitglieder des Ausschusses der Ver¬

sicherungsanstalt, deren Amtszeit durch die Be¬

kanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom

12. Juli 1913 (Zentralblatt für das Deutsche Reich

S. 680) bis längstens zum 31. Dezember 1914 ver¬

längert worden ist, aus dem Amte aus.

Die Wahlzeit läuft darnach vom 1. Oktober

1914 ab, so daß in späteren Jahren die Vorarbeiten

für die Wahlen nach Abschluß der Wahlen für

die Versicherungsvertreter bei den Versicherungs¬
ämtern im Juli des Kalenderjahres zu beginnen
haben, in dem die Wahlzeit abläuft.

2. Die Wahlordnungen sind unverzüglich
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse,

soweit erforderlich, nach Benehmen mit der

Landesversicherungsanstalt zu erlassen. Die

Firma Carl Heymanns Verlag, Berlin, läßt den

Satz für den Entwurf der Wahlordnung stehen

und ist bereit, unter Berücksichtigung der vor¬

genommenen Änderungen die gewünschte Zahl

von Wahlordnungen zu billigem Preise zu liefern.

Im Interesse der Kostenersparnis wird von diesem

Anerbieten Gebrauch zu machen sein.

3. Die in Nr. 2a und 9a der Musterwahl¬

ordnung vorgesehene Bildung von Stimmbezirken

und Verbindung von Vorschlagslisten ist zunächst

nur zuzulassen, wenn ein besonderes örtliches

Bedürfnis vorliegt.
4. Die Vorschriften in Nr. 21 Abs. 2 der

Musterwahlordnung über das Einrücken der Stell¬

vertreter entsprechen dem Grundsatze der Ver¬

hältniswahl, daß im Laufe der Wahlzeit das Ver¬

hältnis, in dem die einzelnen Parteien an den

Sitzen der Vertreter beteiligt sind, möglichst
unverändert bleiben soll.

5. Die Kosten der Wahlleitung und die säch¬

lichen Kosten der Wahl trägt der Staat.

6. Die'Wähler haben keinen Anspruch auf

Entschädigung für bare Auslagen, Zeitversäumnis

usw. gegen den Staat. Durch die Stimmabgabe
bei den Versicherungsämtern innerhalb einer

Wahlfrist werden ihnen auch besondere Kosten

in der Regel nicht erwachsen. Außerdem er¬

suche ich, soweit für die Wahl der Versicherten¬

beisitzer bei den Oberversicherungsämtern die

Stimmabgabe bei den Versicherungsämtern (Nr. 15

der Musterwahlordnung für die Wahl der Ver¬

sichertenbeisitzer bei den Oberversicherungs¬
ämtern) im dortigen Bezirke zugelassen ist, die

Wahlzeiten nach Benehmen mit den Regierungs¬
präsidenten möglichst so festzusetzen, daß die

Personen, welche zu beiden Wahlen wahlberechtigt
sind, ihre Stimme gleichzeitig abgeben können.
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7. Den Beisitzern im Wahlvorstande (Nr. 16

der Musterwahlordnung) steht ein Anspruch auf

Entschädigung aus Staatsmitteln ebenfalls nicht

zu. Soweit daher nicht die Landesversicherungs-
iiistalten bereit sind, diesen Beisitzern eine Ent¬

schädigung zu gewähren, sind solche Beisitzer

zu berufen, die zur Übernahme des Amtes auch

»hne Entschädigung bereit sind.

§. Die erlassenen Wahlordnungen sind den

Regierungspräsidenten, Versicherungsbehörden
und Landesversicherungsanstalten Ihres Bezirks

mitzuteilen.

Ortsstatute für Hausgewerbtreibende. Zu

den von uns S. 111 lfd. Jahrg. „V. Z." bekannt¬

gegebenen Orts- und Gemeindeverbänden treten

noch folgende Ortschaften hinzu, für die der

preußische Handelsminister auf Grund des 488

RVO. genehmigt hat, daß die vorhandenen Orts¬

statute über die Krankenversicherung der Haus¬

gewerbtreibenden und ihrer hausgewerblich Be¬

schäftigten in Geltung bleiben sollen: des Kreises

Crefeld-Land, des Kreises Geldern, für die Ge¬

meinden Hinsbeck, Leuth,Wankum, Herongen, Nieu-
kerk und Eyll sowie des Landkreises Solingen.

Rechtsprechung.
Bo. Die frühere Zugehörigkeit zu einer ein¬

geschriebenen Hilfskasse genügt nicht zur Fort¬

setzung einer freiwilligen Mitgliedschaft in der

Zwangskasse (§ 313 RVO.). Entscheidung des

Versicherungsamts Hamburg vom 15. April 1914.

Der Antragsteller wird mit seinem Antrag
auf Anerkennung der freiwilligen Mitgliedschaft
seitens der Ortskrankenkasse für kaufmännische

Geschäfte abgewiesen.
Die Beteiligten können gegen diese Entschei¬

dung binnen einem Monat nach der Zustellung
Beschwerde beim Oberversicherungsamt erheben.

Tatbestand und Gründe: Der Antragsteller war
vom 26. Januar 1914 bis 14. Februar 1914 ver¬

sicherungspflichtiges Mitglied der Antragsgegnerin.
Bei Aufgabe der Beschäftigung und damit dem

Erlöschen der Pflichtmitgliedschaft meldete er

sich gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung als freiwilliges
Mitglied an. Da die Kasse seine Berechtigung
zur Fortsetzung der Mitgliedschaft bestritt, hat

er beantragt,
die Kasse zu verurteilen, seine freiwillige Mit¬

gliedschaft anzuerkennen.

Die Antragsgegnerin hat um Abweisung des

Antrages unter Berufung § 9 Abs. 1 der Satzung
gebeten, weil der Antragsteller keine sechs

Wochen vor seinem Ausscheiden auf Grund der

Reichsversicherung oder bei einer knappschaft¬
lichen Krankenkasse versichert war.

Der Antragsteller hat demgegenüber einge¬
wandt, daß er seit Oktober 1886 bei der Zentral-

Kranken- und Sterbekasse der Bauarbeiter

Deutschlands „Grundstein zur Einigkeit44 ver¬

sichert gewesen sei und noch als Mitglied
angehöre.

Diese Tatsache ist zugegeben und durch

Auskunft dieser Kasse, die bis zum Inkrafttreten

des II. Buches der Reichsversicherungsordnung
eine eingeschriebene Hilfskasse war und sich

nunmehr in eine Zuschusskasse umgewandelt
hat, bestätigt. Die Antragsgegnerin ist aber der

Ansicht, daß die frühere Mitgliedschaft bei einer

eingeschriebenen Hilfskasse nicht als eine Ver¬

sicherung „auf Grund der Reichsversicherung44
im Sinne des dem § 313 Abs. 1 der Reichsver¬

sicherungsordnung entsprechenden § 9 Abs. 1 der

Satzung gelten könne.

Diese Auffassung der Antragsgegnerin er¬

scheint richtig. Der Gesetzgeber kann bei dem

§ 313 der Reichsversicherungsordnung nicht an

die Ersatzkasse gedacht haben, da nach der Kon¬

struktion des Gesetzes die Pflichtmitgliedschaft
bei den Zwangskassen nicht durch die Zugehörig¬
keit zu einer Ersatzkasse ihr Ende erreicht,
sondern in diesem Fall die Mitgliedschaft an sich

fortdauert und nur auf Antrag die Rechte und

Pflichten als Mitglieder der Zwangskasse für

ruhend erklärt werden. Während der Ruhezeit

bleibt also die Versicherung bei der Zwangskasse
auf Grund der Reichsversicherung mit der Folge
bestehen, daß auch die Ruhezeit auf die Warte¬

zeit des § 313 der Reichsversicherungsordnung
anzurechnen ist. Mangels einer ausdrücklichen

Übergangsbestimmung kann aber nicht ange¬
nommen werden, daß auch die Versicherung bei

einer früheren eingeschriebenen Hilfskasse vor

Inkrafttreten des § 313 der Reichsversicherungs¬
ordnung auf diese Zeit anzurechnen ist. Denn

§ 313 setzt das Bestehen der Versicherungspflicht
auf Grund der Reichsgesetze über die Kranken¬

versicherung voraus, als welche nur das Kranken¬

versicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 mit seinen

Novellen und die Reichsversicherungsordnung
gelten können. Daher sind auch die Knappschafts¬
kassen in § 313 ausdrücklich erwähnt. Die Ver¬

sicherung bei den eingeschriebenen Hilfskassen

beruhte aber nicht auf dem Krankenversicherungs¬
gesetz, das vielmehr die Mitglieder der Hilfs¬

kassen unter den in den §§ 75 ff. des Krankenver¬

sicherungsgesetzes geregelten Voraussetzungen
von der Reichsversicherung und von der Pflicht¬

mitgliedschaft bei den reichsgesetzlichen Kassen

und Kasseneinrichtungen befreite, sondern auf

den Reichsgesetzen über die eingeschriebenen
Hilfskassen vom 7. April 1876/1. Juni 1884. Da

eine solche freiwillige Versicherung nach der

Konstruktion des KrankenVersicherungsgesetzes
von der Versicherungspflicht auf Grund des

Zwangsversicherungsgesetzes befreite, so waren

also die Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen

nicht auf Grund der Reichsversidierung versichert. Wenn

die frühere Mitgliedschaft bei eingeschriebenen
Hilfskassen der Versicherung auf Grund der

Reichsversicherung hinsichtlich der Anrechnung
auf die Wartezeiten bei dem Übertritt zu Zwangs¬
kassen der Mitgliedschaft bei anderen infolge der

Neuordnung geschlossenen reichsgesetzlichen
Kassen hätte gleichgestellt werden sollen, so

hätte das in den Art. 25 ff. des Einführungs¬
gesetzes zur Reichsversicherungsordnung be¬

stimmt werden müssen, wie es für die Gemeinde¬

krankenversicherungen durch die Bezugnahme
auf § 300 der Reichsversicherungsordnung in

Art. 14 des Einführungsgesetzes geschehen ist.

Da das nicht geschehen ist, so ist anzunehmen,
daß der Gesetzgeber das nicht gewollt hat. Es

fehlt auch an einem inneren Grunde für diese

Gleichstellung. Denn £ 313 der Reichsversiche-

rungsordnung soll das Recht der freiwilligen
Fortsetzung der Mitgliedschaft bei den Zwangs¬
kassen gegenüber der früheren Regelung in § 27

des Krankenversicherungsgesetzes beschränken.

Es muß daher dem Gesetzgeber fernliegen, bei

Mitgliedern eingeschriebener Hilfskassen, die sich

geflissentlich den Zwangskassen entzogen haben,
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eine Ausnahme zu machen und diesen das Recht

der Weiterversicherung bei einer kurzfristigen

Pflichtmitgliedschaft zu geben.
Der Antragsteller konnte daher, da die Vor¬

aussetzungen des §313 der Reichsversicherungs

Ordnung nicht gegeben waren, die Mitgliedschaft
als freiwillige nach Ausscheiden aus der ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung nicht fort¬

setzen, und es war somit zu entscheiden wie

geschehen.

Eine Beschrankung der Wählbarkeit zu den

Organen der Krankenkasse durch die Satzung
ist unzulässig. (Entscheidung des RVA. vom

8. November 1913 [II 7750 K 13) A. N. S. 836.)

Aus den Gründen: In § 42 Abs. 4 der Satzung
der Beschwerdeführerin ist folgende Bestimmung

aufgenommen worden: „Wählbar als Vertreter

der Versicherten in den Vorstand sind nur Mit¬

glieder, die zur Zeit der Wahl mindestens drei

Jahre ununterbrochen der Kasse mit Stimmrecht

angehört haben. Dieselbe Bestimmung findet

Anwendung auf die Wählbarkeit in den Aus¬

schuß, doch ist bei ihr nur die einjährige Mit¬

gliedschaft erforderlich". Dieser Bestimmung hat

die Beschlußkammer nach § 324 Abs. 2 RVO. die

Genehmigung versagt. Sie hält eine solche im

Gesetz nicht vorgesehene Einschränkung der

Wählbarkeit für gesetzlich unzulässig. Gegen die

Entscheidung der Beschlußkammer hat die Be¬

schwerdeführerin rechtzeitig die Beschwerde ein¬

gelegt.
Die Beschwerde ist nicht begründet.
Der Beschlußsenat ist der Ansicht der Be¬

schlußkammer darin beigetreten, daß die Reichs¬

versicherungsordnung die Voraussetzungen für

die Wählbarkeit zu den Organen der Versicherungs¬
träger erschöpfend geregelt hat.

Im Ersten Buch der Reichsversicherungs¬
ordnung — in den §§ 12 bis 14 — finden sich

eingehende Vorschriften darüber, welche Voraus¬

setzungen für die Wählbarkeit zu den Organen
der Versicherungsträger im allgemeinen und für

alle Zweige der Versicherung gleichmäßig vor¬

handen sein müssen. Zu diesen Vorschriften

treten dann bei den einzelnen Zweigen der Ver¬

sicherung noch weitere Vorschriften hinzu, welche

die Wählbarkeit regeln (§§ 327, 328, 331, 332, 333,

3:W, 339, 340, 341, 457, 517, 523, 687, 859, 1030,

1031, 1146, 1346, 1351). Ferner wird im Gesetz

ein besonderer Fall erwähnt, in dem eine Be¬

schränkung der Wählbarkeit durch die Satzung
für zulässig erklärt wird (§ 337 RVO.). Hier ist

aber der Tatbestand, der die Satzung zur Be¬

schränkung berechtigen soll, genau umschrieben.

Da der Gesetzgeber ausdrücklich in diesem

Sonderfall der Satzung ein Einschränkungsrecht
einräumt, muß geschlossen werden, daß die

Satzung im übrigen die Wählbarkeit nicht ein¬

schränken darf.

Dem steht auch nicht entgegen, daß unter

der Herrschaft des Krankenversicherungsgesetzos
allgemein angenommen wurde, eine weitergehende
satzungsmäßige Beschränkung der Wählbarkeit

soi zulässig, und daß infolgedessen die Satzungen
vieler Krankenkassen früher einschränkende Be¬

stimmungen enthielten. Gegenüber dem Recht
dos Krankenversicherungsgesetzes ist durch die

Reichsversicnerungsordnung eine Änderung ein¬

getreten. Schon in der Begründung zum Entwurf

einer Reithsversieherungsordnung S. 37, 38 wird

hervorgehoben, daß die Frage der Wahl zu den

hhrenämter der Versicherungsträger einheitlich

geregelt werden müsse. Es seien daher auch

auf dem Gebiet der Krankenversicherung die für

die anderen Zweige der Versicherung geltender
Grundsätze anzuwenden. Hieraus folgt, daß dei

Gesetzgeber in der Reichsversicnerungsordnung
eine einheitliche und erschöpfende Regelung hat

treffen wollen. Dazu war umsomehr Veranlassung
gegeben, als nach der Reichsversicnerungsordnung
die Generalversammlungen bei den Kraukenkassen

weggefallen sind, so daß die Rechte der Gesamt¬

heit der Arbeitgeber und der Versicherten nur

im Ausschuß vertreten werden. Es würde aber

eine unbillige Beeinträchtigung dieser Recht««

sein, wenn die Wählbarkeit über die gesetzlichen
Vorschriften hinaus satzungsmäßigen Be¬

schränkungen unterliegen könnte. Diese Unbillig¬
keit würde dann besonders hervortreten, wenn,

wie bei der Errichtung der Betriebskrankenkassen,
nur der Arbeitgeber die Satzung aufstellt und

es daher in sein Ermessen gestellt wäre, in

welchem Umfang er die Wählbarkeit der Ver¬

sicherten einschränken will. Auch diese Er¬

wägungen führen dazu, eine satzungsmäßige Be¬

schränkung der Wählbarkeit über das in der

Reichsversicherungsordnung ausdrücklich zuge¬

lassene Maß abzulehnen.

Mit Recht hat daher die Beschlußkammer

des Oberversicherungsamts die Satzungs¬
bestimmung, die eine über das im Gesetz zu¬

gelassene Maß hinausgehende Beschränkung der

Wählbarkeit aussprach, bemängelt.

p. Ober den Begriff des landwirtschaftlichen

Betriebsunfalls hat sich das Reichsversicherungs¬
amt in dem Urteil Ia 2184/13 14A ausgelassen.
Die Ehefrau eines landwirtschaftlichen Arbeiters

hatte bei der Ausbesserung des vom Arbeitgeber
ihrem Ehemann angewiesenen Wohngebäudes
mitgewirkt. Hierbei war sie zu Schaden ge¬
kommen. Das Oberversicherungsamt hatte ihr

die Unfallrente zugebilligt. Hiergegen erhob die

Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Berufs¬

genossenschaft Rekurs mit der Begründung, daß

die unfallbringende Tätigkeit nicht im Auftrage
und für Rechnung des Dienstherrn der Klägerin
erfolgt sei und daher lediglich dem hauswirt¬

schaftlichen Betriebe der Klägerin zugerechnet
werden müsse.

Das Reichsversicherungsamt wies den Rekurs

der Berufsgenossenschaft mit folgender Be¬

gründung zurück:

Für die Frage, ob ein Unfall bei dem land¬

wirtschaftlichen Betriebe vorliegt, erscheint un¬

erheblich, ob nach dem Pachtvertrage die Unter-

haltung des von der Klägerin bewohnten Gebäudes

der Eigentümerin oder dem Pächter des Gutes

obgelegen hat. Die Klägerin hatte, wie aus dem

vorgelegten Vertragsformular erhellt, die ihr zu

diesem Zwecke überwiesenen Kühe zu melken.

Sie gehörte also zu den landwirtschaftlichen

Arbeiterinnen des Gutes. Die Wohnung war

ihrem Ehemann und ihr nicht nur in ihrem und

ihrer Familie Interesse eingeräumt, sondern in

erster Linie auch im Interesse einer wirksamen

Aufsicht seitens des Dienstherrn, sowie der

ständigen Arbeitsbereitschaft der Klägerin und

ihres Ehemannes, also zu Zwecken des Betriebes.

Die Vornahme von Ausbesserungsarbeiten an dem

Schornstein der Wohnung geschah also ebenfalls

im Interesse des erwähnten Betriebes. Wenn

nun die Klägerin das Holz entfernte, um die Vor¬

nahme der Arbeiten zu ermöglichen, so handelt^

sie auch in dem gedachten Interesse. Dies gilt
um so mehr, als nach den getroffenen Fest¬

stellungen die Lagerung des Holzes um den
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ornstein nicht verbotswidrig war und der mit

n Ausbesserungsarbeiten betraute Arbeiter die

i gerin ausdrücklich zur Wegnahme des Holzes

aufgefordert hatte. Daß sie dem Folge leistete,
r durchaus erklärlich, zumal sie sonst Unan-

: hmlichkeiten seitens ihres Dienstherrn immer¬

hin hätte befürchten müssen. Eine hauswirt-

s haftliche Verrichtung kommt somit nicht in

Frage.

om. Zulassigkeit des Rekurses* Urteil des

Reichsversicherungsamts vom 17. März 1914, Ia

428 i4 3B.

Die Beklagte hat durch Endbescheid vom

27. September 1913 dem Kläger für die Zeit bis

zum 10. Mai 1913 eine Entschädigung für den

I nfall vom 9. März 1912 zugesprochen, die zu¬

gesprochene Rente als vorläufige im Sinne des

§ 1585 Abs. 1 RVO. bezeichnet und eine Rente für

die Zeit nach dem 10. Mai 1913 abgelehnt. Das

Oberversicherungsamt hat dem Kläger eine vor¬

läufige Rente bis zum 5. Juli 1913 zuerkannt, einen

weitergehenden Entschädigungsanspruch aber ver¬

neint und an den Schluß der Urteilsgründe einen

Vermerk gemäß § 1692 Abs. 2 RVO. über die Unzu¬

lässigkeit eines weiteren Rechtsmittels gesetzt.
Es war deshalb zunächst zu prüfen, ob der Rekurs

zulässig ist. Das Reichsversicherungsamt hat sich

in dieser Hinsicht dem Oberversicherungsamt
nicht anschließen können; denn in der Zurück¬

weisung des Rentenanspruchs für die Zeit nach

dem 5. Juli 1913, auf die allein sich der Rekurs

bezieht, ist die Ablehnung einer Dauerrente zu

erblicken. Daß unter die Feststellung einer „vor¬

läufigen Rente44 im Sinne des § 1585 Abs. 1 und

des § 1700 Ziffer 7 RVO. auch die Versagung
einer Rente im Sinne einer vorläufigen Renten-

versagung oder Versagung einer vorläufigen Rente

fallen könnte, erscheint schon nach dem Wort¬

laut des § 1585 Abs. 1 und 2 RVO. ausgeschlossen,
der lediglich die Gewährung einer — in ihren

Grundlagen noch nicht endgültig festgestellten —

Entschädigung im Auge hat. Der Rekurs ist

daher zulässig.

t. Ober die Behandlung von Witwenrenten-

Ansprüchen läßt sich das Reichsversicherungs¬
amt im Urteil IIa 2985 13 vom 11. März 1914

folgendermaßen aus:

Die Beklagte hat den Antrag der Klägerin
auf Gewährung der Witwenrente abgelehnt, weil

Invalidität nicht nachgewiesen sei. Das Ober¬

versicherungsamt hat die Berufung mit derselben

Begründung zurückgewiesen. Wenn auch die

Vorinstanzen zu der Annahme gelangt sind, daß

Invalidität bei der Klägerin nicht vorliege, so war

ler erhobene Anspruch gleichwohl nicht schlecht¬

weg abzulehnen. Das Reichsversicherungsamt
hat in der Revisionsentscheidung 1764 (Amtliche
Nachrichten des RVA. 1913 S. 739) den Grundsatz

ausgesprochen, daß in dem Antrag auf Gewährung
der Witwenrente auch zugleich das Verlangen
nthalten ist, daß neben der Invalidität auch die

sonstigen Voraussetzungen des Witwenrenten-

mspruchs gemäß § 1743 RVO. geprüft werden

ollen. Die Vorinstanzen hatten die Pflicht, eine

Entscheidung darüber zu fällen, ob diese Vor-

mssetzungen erfüllt seien und wie hoch sich die

f^ente für den Fall der Invalidität belaufen würde,
las heißt in Gemäßheit der Vorschrift des § 1743

<VO. der Klägerin einen Anwartschaftsbescheid

zu erteilen. In der Nichterteilung des Bescheids
st ein wesentlicher Mangel des Verfahrens zu

inden. Gemäß § 1715 RVO. waren daher das

rteil des Oberversicherungsamts und der Be¬

scheid der Beklagten aufzuheben und die Sache

an den Vorstand der Beklagten zurückzuverweisen.
Die Zurückverweisung der Sache erschien zweck¬

mäßig, weil noch die Rechtswirksamkeit der von

dem Ehemann der Klägerin verwendeten Beitrags¬
marken nachzuprüfen ist.

Da die Vorentscheidungen ihrem ganzen In¬

halt nach als aufgehoben gelten — zu vergleichen
Revisionsentscheidung 1698, Amtliche Nachrichten

des RVA. 1913 S. 442 —, wird die Frage der In¬

validität von neuem zu prüfen sein. Dabei sind

die Anführungen der Revisionsschrift zu berück¬

sichtigen. Für den Fall der erneuten Ablehnung
des Rentenantrags ist jedoch auf Grund des

§ 1743 RVO. der Klägerin ein Anwartschafts¬
bescheid zu erteilen.

ge. Zeitliche Begrenzung der Rente ist un¬

zulässig. Urteil des Reichsversicherungsamts vom
13. Februar 1914, Ia 21233/12 8A.

Durch Bescheid der Beklagten vom 23. August
1912 ist dem Kläger nach Krankenhausbehandlung
eine Teilrente von 20 •/• seit dem 1. September
1912 gewährt worden. Die Berufung des Klägers
gegen diesen Bescheid hat das angefochtene Urteil
des Oberversicherungsamts vom 24. Oktober 1912
in der Weise stattgegeben, daß es dem Kläger
bis zum 31. Dezember 1912 noch eine Rente von

40° o zugesprochen hat, während es vom 31. Januar
1913 ab bei der Rente von 20% zu bewenden
haben soll. Der Kläger will durch den Rekurs

dip Weitergewährung einer Rente von 40°o er¬

reichen. Sein Rekurs mußte aber als unzulässig
zurückgewiesen werden, weil er durch die an¬

gefochtene Entscheidung nicht beschwert ist (zu
vergl. Handbuch der Unfallversicherung (3) Bd. I
S. 510 Anm. 5 zu § 80 GUVG.). Denn sachlich ist
die Beklagte nach dem Erkenntnis des Ober¬

versicherungsamts gehalten, dem Kläger bis auf
weiteres eine Rente von 40 % zu gewähren. Zwar

hat das Oberversicherungsamt die Gewährung
der Rente von 40 % zeitlich begrenzt. Die Fest¬

setzung der Rente mit einem in der Zukunft

liegenden Endtermin ist aber, abgesehen von hier

nicht zutreffenden Ausnahmen, unstatthaft und

die trotzdem auf den 31. Dezember 1912 vor¬

genommene Begrenzung ist nichtig (zu vergl. § 14

des Rundschreibens des Reichsversicherungsamts,
betreffend die Feststellung der Entschädigungen,
vom 15. November 1904, Handbuch der Unfall¬

versicherung (3) Bd. III S. 423 und Bd. I S. 473,
Anm. 5 zu § 69 GUVG.). Dieser Grundsatz gilt
nicht nur für die erste Rentenfestsetzung, sondern

allgemein und zwar auch für eine durch die

zweite Instanz erfolgende Feststellung. Hiernach
ist die zeitliche Begrenzung in dem Tenor des

angefochtenen Urteils als nicht geschrieben an¬

zusehen. Das hat zur Folge, daß das Bezugs¬
recht des Klägers auf eine Rente von 40" •> auch

über den 31. Dezember 1912 hinaus fortbesteht.

no. Wiederholte Annahme der Gewohnung
ist kein Grund zur Rentennlinderung. Urteil
des Reichsversicherungsamts vom 13. März 1914.

Ia 17422 12 5B.

Das Verlangen der Berufsgenossenschaft auf

Aufhebung der Rente würde nach § 88 des Ge¬

werbeunfallversicherungsgesetzes nur gerecht¬
fertigt sein, wenn in dem durch den Unfall be¬

dingten Zustand der Verletzten seit Festsetzung
der bisherigen Teilrente von 10" o eine wesentliche

Besserung eingetreten wäre. Als solche wird

von dem Vorderurteil eingetretene Gewöhnung
bezeichnet. Diese kann nach Lage der Verhält¬

nisse für die Frage der Besserung auch nur in
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Kucksicht kommen. Denn objektiv ist der durch

den l'nfall herbeigeführte Zustand der linken

Hand der nämliche geblieben, wie zurzeit der

Fest>tollung der bisherigen Rente. Auch damals

war nach dem Gutachten des Arztes Dr. S.,

welches dieser Rentenfestsetzung zugrunde gelegt
ist. ebenso wie der Sanitätsrat Dr. L. bei der

neuerlichen Untersuchung festgestellt hat, die

Hand völlig schmerzlos, und war als Unfallfolge
nur noch der Verlust von 2: i Gliedern des linken

Zeigefingers vorhanden. Die Gewöhnung kann aber

im vorliegenden Fall als Moment der Besserung
nicht mehr verwertet werden, weil bereits bei Min¬

derung der Rente auf eine solche von 10% ange¬

nommen worden ist, daß „bestmögliche Gewöhnung"
an die Unfp folgen eingetreten sei. Hiernach fehlt

es an der \ oraussetzung des § 88 des GUVG. für

eine Rentenänderung und war die Berufsgenos¬
senschaft zur Weitergewährung der bisherigen
Rente zu verurteilen.

Soziale Chronik.

Kl. Die Neuorganisation der Kranken-Ver¬

sicherung im Königreich Sachsen. Infolge seines

hochentwickelten gewerblichen Lebens hat das

Königreich Sachsen auch eine gutausgestaltete
Krankenversicherung. Es herrschte seither schon

nicht nur das System der Ortskrankenkassen über-

wiegend vor, es hatte auch bereits die größten
zentralisierten Kassen. Nur ganz wenige mittlere

Städte waren es, in denen noch nicht die einzelnen

Ortskrankenkassen zu gemeinschaftlichen Kassen

zusammengelegt waren. Es brachte demzufolge
die Reichsversjcherungsordnung für das Königreich
Sachsen keine so einschneidenden Neuerungen wie

für andere Bundesstaaten. Gleichwohl ist vielfach

die Einführung der neuen Vorschriften zum Anlaß

genommen worden, die äußere Organisation der

Krankenversicherung noch weiter zu verbessern.

Nach einer soeben erschienenen amtlichen Zu¬

sammenstellung hat in Sachsen die Zahl der Kassen

überhaupt von 2244 um 1065 auf 1179 abgenommen.
Die Zahl der Ortskrankenkassen verminderte sich

von 663 um 230 auf 433. Unter den verbliebenen

Ortskrankenkassen befinden sich nur noch 9 (neun)
„besondere44, die übrigen 424 sind sämtlich „all¬

gemeine44. Man muß diese Reformation als sehr

günstig bezeichnen. Das Königreich Sachsen hat

110 Versicherungsämter. Es entfallen demnach

auf den Bezirk eines Versicherungsamtes etwa

vier Ortskrankenkassen im Durchschnitt. Wenn

das nun mehr Kassen sind, als das Gesetz als

Regel vorsieht (nach der bekanntlich für jeden
Bezirk einer unteren Verwaltungsbehörde nur

eine allgemeine Ortskrankenkasse bestehen soll),
so hat das seinen Grund darin, daß diese Bezirke

sehr weit ausgedehnt sind und meist eine ganze
Anzahl von Städten mit je mehreren Tausenden

von Einwohnern bergen. An Stelle der aufge¬
lösten 610 Gemeinde-Krankenversicherungen sind

im ganzen nur 39 Landkrankenkassen errichtet

worden. Von diesen liegen allein 23 im Bezirke

der Kreishauptmannschaft Leipzig, die eine be¬

sondere Liebe für diese Kassenart zeigte. Von

keiner Stadt mit revidierter Städteordnung ist

eine Landkrankenkasse errichtet worden. Die Zahl

der Bctr>bskrankenkassen verminderte sich von

856 um 24h auf 608, die der Innungskrankenkassen
von 115 um nur 16 auf 99. Es wird immerhin das

Kassenwesen noch ein buntes rild zeigen. Neben

Riesenkassen wie der Ortskrankenkasse Leipzig
mit 212000 Mitgliedern und der Ortskrankenkasse
Dresden mit 144 (MK) Mitgliedern bestehen eine

Anzahl Innungskrankenkassen mit etwa 20 bis 30

Mitgliedern weiter fort. Auch einige allgemeine
Ortskrankenka^sen, für die bekanntlich ebenfalls
keine Mindestmitgliederzahlen vorgeschrieben sind,
gibt es, die nicht weit über die 100 Mitglieder
hinauskommen. Die Mitgliederzahl bei allen Kassen
ist nach dem 1. Januar 1914 durch die Erweiterung

der Anzahl der versicherungspflichtigen Personen

und die Erhöhung der Einkommensgrenze er¬

heblich gestiegen. Nach den schätzungsweisen
Angaben der Krankenkassen beträgt am Anfang
des Jahres 1914 die Gesamtzahl der gegen Krank¬

heit versicherten Personen 1785000 gegen 1585848

am Ende des Jahres 1912. Von dieser Gesamt-

mitgliederzahl entfallen 675000 auf die Kranken¬

kassen in den amtshauptmannschaftlichen Bezirken

und 1110000 auf die größeren Städte.

Aus der Krankenkassenstatistik für Böhmen

ergibt sich, wie wir einem Aufsatz von Professor

Rambousek im „Zentralblatt für Gewerbehygiene44
entnehmen, daß im Jahre 1911 die Zahl der

Krankenkassen 1361 und daß die durchschnitt¬

liche Zahl der Mitglieder dieser Krankenkassen

957 481 betrug. Es liegen danach Angaben vor

für knapp 1 Million Versicherte. Die durch¬

schnittliche Zahl der Erkrankungen bei den Ver¬

sicherten betrug im ganzen 508 331, sodaß auf

die Gesamtzahl der Mitglieder verrechnet nahezu

54% Erkrankte vorhanden waren. Die Zahl der

Todesfälle betrug im Berichtsjahre 7750, sodaß

sich eine durchschnittliche Sterbeziffer von 0,8° >

ergibt und das Verhältnis der Erkrankungsfälle
zu den Todesfällen sich auf 1,52° o beläuft. Die

Ziffer der an Tuberkulose Erkrankten beläuft

sich nach den gemachten Angaben auf 14345,
offenbar eine zu niedrige Angabe, da sicherlich

nur die mit genauer Bezeichnung versehenen

Krankheitsfälle registriert wurden. Die Zahl der

Todesfälle an Tuberkulose betrug 2398, sodaß

30,2'* o der gesamten Sterbefälle auf Todesfälle

an Tuberkulose entfällt. Die Berichtsziffer weist

einen Rückgang auf, da sie im Jahre 1906 sich

auf 38,5°, belief, 1907 auf 36,4° o. 1908 auf 39,8° >,

1909 auf 34,3•/• und 1910 auf 33,3%. Im Durch¬

schnitt dieser fünf Jahre ergibt sich somit ein

Verhältnis von 36,3a o. Immerhin müssen diese

Feststellungen mit Vorsicht betrachtet werden.

Normalarbeitszeit in Norwegen. Der kürz¬

lich zurückgetretene Minister für soziale An¬

gelegenheiten in Norwegen, Castberg, hat noch

vor seiner Entlassung einen Gesetzesvorschlag
über Arbeiterschutz vorgelegt, der bedeutende

Verbesserungen der jetzt bestehenden Verhält¬

nisse bringen wird, wenn der Vorschlag — Gesetz

wird. Es wird u. a. ein gesetzmäßiger Normal«
und Maximalarbeitstag verlangt und zwar so,

daß sowohl die tägliche wie die wöchentliche

Arbeitszeit bestimmt begrenzt wird. Danach soll

die Arbeitsdauer täglich nicht mehr als neun

und wöchentlich nicht mehr als 51 Stunden be¬

tragen. Die übrigen Mitglieder der Regierung
aber haben diesen Vorschlag begrenzt auf 10

respektive 54 Stunden. Nun wird der Gesetzes¬

vorschlag dem Storthing vorgelegt werden.

Wraotwortlich für Redaktion H Zuddach, Berlin. Verla«. C. (Hebel, Berlin. Druck. K. Schlicke & Cie .
Berlin N 24.
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Stellennochoieise
des Oerbantfes

befinden sich:

ZentralsteHenncchwels: Berlin,
0 27, Dircksenstraße 4 I.

FOr Bezirk Königreich Sachsen:

Leipzig, Schenkendorfstraße 50.

FOr Bezirk Ostpreußen: Franz

Krüger, Königsberg i. Pr., York-
straße 33. Telephon: 7360.

Fflr Bezirk Baden nnd die Pfalz:

Jakob Lüttinger, Mannheim,
Langestraße 13.

FOr Bezirk Württemberg und

Hohenzollern: Paul Dau, Stutt¬

gart, Schwabstr. 38b III.

Provinz Sachsen-Anhalt, Leiter:

W. Krone, Magdeburg, Hassel¬

bachstraße 2, IV.

Berlin, Leiter: August Pattloch,
O 27, Dircksenstraße 4 I, Te¬

lephon: Amt Königstadt 6170.

Breslau, Leiter: P. Kitzler, Bres¬

lau, Kätzelohle 5/7.
Chemnitz, Leiter: Max Hofmann,
Sonnenstraße 66 ptr.

Dresden, Leiter: Max Schreiber,
A., Rosenstraße 92 I, Telephon-
Nebenanschluß 19596.

Eßlingen o. N., Leiter: Gustav

Weber, Obereßling.b.Rosenau.
Frankfurt a. M., Leiter: Schmitt,
Battonnstraße 25II, Geschäfts¬

stunden: Wochentags abends

von 61/«—8Vi Uhr.

Hamburg, Leiter: Fr. Lata],
Wendenstraße 51.

Königsberg i.Pr., Leiter: Rudolf

Kunze, Theaterstr. 1 (Justizrat
Cohn). Telephon: 1238.

Leipzig, Leiter: Hugo Brenke,
Schenkendorfstraße50III,Tele¬

phon 20627.

Ludwigsburg, Leiter: Heinrich

Schöpp, Seestraße 65.

Nordbayern. Leiter: GeorgKopp-
linger, Fürth (Bayern), Heim-

gartenstraße 1.

Plauen I. V., Leiter: Max Rinn,
Chamissostraße 36II.

Pforzheim, Leiter: M. Peters,
Rabenstraße 5.

Stuttgart, Leiter: Paul Dau,
Schwabstraße 38b III.

Ulm a.D., Leiter: Heinr. Geißel,
Gaisenbergstraße 27.

Zittau, Leiter: Julius Böhmer,
Friedländerstr. 17, p.

Zwickau I. Sa., Leiter: Kurt

Vogel, Hans-Sachs-Straße 17 a.

Wir ersuchen die Kollegen, Jede
ihnenbekanntwerdendeVakanz

sofort bei dem nächsten Nach¬
weis zu melden.

Möbelumtausch
6ebe neue fOr gebrauchte.

Möbel-, Spiegel- und

Polsterwaren - Leger.
Bei Barzahlung gewahre 6 Pros. Rabatt.

N. Seifert, Tischlermeister
Berlin SO., KOpenicker Straße 22.

ezept-Revision
sowohl suf Richtigkeit der Taxe als »ach auf

Zweckmäßigkeit der Verordnungsweise übernimmt

auf Grand langjähriger Erfahrungen

F

Oberapotheker \. Koffka
Leiter des Rezept-PrüfungsbureausderAllgemeinen

Ortskrankenkasse der Stadt Berlin,

Adresse:

I.Oktober bis 15. Mai Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee48a

15. Mai bis 30. September Kiefersfelden (Bayern).

H. PfDU * Bgntfojtet
BERLIN C Dircksenstraße 20
am Bahnhof Alexanderplatz

Spezialgeschäft für

Brnchbandagen
[16«

Leibbinden etc.

Femspr.: Amt Konigstadt 8208

Eigene Werkstatt

A.E.LANGE
Bandaglst :: Optiker
Berlin,Brunnenstr.167
Lieferant «amtlicher Kranke

kassen «ad .["°

R. Arnold.
Optiker

Berlin NO„ Neue Königstr. 42
(am Alexanderolatz).

«1 ===== Filiale: =======

Weißensee, Berliner Allee 241.

Lieferant sämtlicher Krankenkassen
Berlins und Vororte.

C. Braekow, Optiker, Berlin
N., Friedricbatr. 130, s. d. Karlstraße.

SW., Lindenstr. 70, Nahe Jerusalem. Kirche

W„ MartiuLuther-Straße 3.

Kostenlose Augenuntersuchung.
Lieferant simtl. Krankenkassen.

C. Streu, Optiker
Berlin, örüner IPeg 94.

Cicferant für Krankenkaffen.

StrauBfedern
Plenren»en: Reinigen,
Knüpfen Färben, Aufarbei¬

ten aeraeiben sowie neue

zu Fabrikpreisen!
Qeechw. Schmidt, Berlin SO

Köpenicker Strafte 6. [""

leilit|Ue4eri50/oIalatt.

Fritz Ron Sohn
Zahnkünstler

WrangalstraBe 88 L

Telephon: Amt Moritzplatz 10308.

Brucö=PoUmann
empßet)lt fein Cagtr In

Brudibanbagen, Celbbinben, 6c-

rabeiialternfSprit|enfSuspenforien
forste fllmth »rtittcl zur Krankenpflege«,

a eigene ttJerkflatt. a

Berlin IT. 54, fotljringerflr. 60

nile Brud)bfln6er mit elaftifcfien Platten,
angenehm unfe tpeid) am Körper,

0. Kehl, Bora (Reuß)
Heinrichstr. 8 » Fernruf 1426 [«

Bandagen, Leibbinden eig.

An!., Krankenpflege-Artikel.

BAnAm Bandag., künstl. Glieder

Berlin, Badstraße 57.

P
C. SCHUBERT

Optiker und Bandaglst
Neukölln, Bergstraße 148

Lieferant sämtlicher Krankenkassen

M.Lsschnikl
Lieferant für Krankenkassen I

BadstraBe 42 43. I

Optisches Institut

A. ZIEM CZD

Berlin N I'M

Schönhauser Allee 10-11
im Hanse Brauerei Konigstadt

Lieferant särntl. Krankenkassen.
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Badewanne

Teilzahlung
Uhren u. Goldwaren,
Photoartikel. Feldstecher,
Sprech masch inen, Musik¬

instrumente, Spielwaren,
Koffer usw.

Katalogegratta and franko liefern

lüiiitt Apn BERLIN A.4»
(HM3* « MJ. Belle-Alllance-Str. 3

Masseur und Hallgehilfe

Karl Llndemann u. Frau
Neukölln, Mflnchener Str.1

Ecke Berliner Strafte f"7

Ftr simtllche Krankenkassen.

R. PLATZNAnn, optiker
Lieferant rtmtl. Krankenkassen ["

Köpenickerstr. 7«, «ag. Brücfcenatr.

im Vollbad TentaSt, starke, dauerhafte Am-

ttlunuig für PersonenULnge
cm 160 170 180

ohne Gashetaing SO,— Mt— 36,—
mit Oaekeiaung 80,— 82.— 88,— .

auch mit SpiritUÄheiaung, kaufen Sie
?oitetalhafteeten direkt ab Fabriklager.

Staate Ziel litflieden 8% Babatt.

Hellmuth Danssmann, Berlin S 42, Ritterstr. 88II.
Venand erfolgt verpackunftefrei und franko jeder deutschen Bahnstation.

Der eckte Kapitän-Kautabak
ist nicht nur durch seinen feinen Geschmack allein so schnell

beliebt geworden, sondern auch vom gesundheitlichen Stand¬
punkt aus, denn jedes einzelne Stück desselben (10 Pfg.-
Rollen oder Bündel) wird sauber verpackt zum Verkauf ge¬
bracht Wieviel gerade hier gesündigt wird, bedarf wohl

keiner Erörterung. — Verkaufsstellen überall, eventl. von dem
Gen.-Vertr. C. Röcker, Berlin, 6röner Weg 119. Königst 3861.

Spreenixe" Ml; H, Bogenhtml
SO, Forster Strafte 5-6Dampfwfisclierei

===== Fernsprecher: Amt Moritaplata HIB. =====

Wäsche jeder Art o Sauerstoff-Bleiche a Billige Preise
Den verehrten Mitgliedern gewähre bei Beträgen von 98 Mark an 8°/o Rabatt«

HOFFNUNG"
Berliner Schneiderei-Genossenschaft

__u

Berlin N., Brammenstraße 185

gegründet von organisierten Schneidergehilfen Berlins — empfiehlt sich zur

nnfertl$ii)} feiner Herren-».Knnben-Gnrdcrobe
"' GroBes Lager In fertigen Garderoben

in besterVerarbeitung unterVerwen¬

dung feinster Materialien und ange¬
messener Preisberechnung liefert die

G. m. b. H.

Dortmund

Spezialfabrik für fcrankeniasseieiiirifhtoofen
Langjährige Lieferantin groger Kassen 1

*"] Feinste Referenzen.
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